
Landtagswahlordnung 1995

Entwurf,

der einer Bürgerbegutacbtung unterzogen wurde



Gesetz vom über die Wahl des Burgenländischen Landtages
(Landtagswahlordnung1995- LTWO 1995)

Der Landtaghat beschlossen:

I. Hauptstück
Wahlausschreibung,Wahlkreise,Wahlsprengel.Wahlbehörden

1. Abschnitt
Mitgliederzahl,Wahlausschreibung,Wahlkreise

§ 1

Mitgliederzahl,Wahlausschreibung,Wahltag,Stichtag

(1) Der Landtag des Burgenlandes besteht aus 36 Mitgliedern, die nach den
BestimmungendiesesLandesgesetzesgewähltwerden.

(2) Die Wahl ist von der Landesregierungdurch Verordnungim Landesgesetzblattfür
das Burgenlandauszuschreiben.Als Tag der Wahlausschreibunggilt der Tag der Herausgabe
des betreffendenStückesdes Landesgesetzblattes.

(3) Die Verordnungüber dieWahlausschreibunghat zu enthalten:
1. den Wahltag;dieser ist auf einenSonntagoder anderenöffentlichenRuhetag festzusetzen;
2. den Stichtag;dieserdarf nichtvor demTag der Wahlausschreibungliegen.

(4) Die Verordnung der Landesregierungüber die Wahlausschreibungist in den
Gemeinden durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen sowie ortsüblich
bekanntzumaehen,wenndies notwendigoder zweckmäßigist.

§2

Wahlkreise

(1) Für die Wahlin denLandtagist dasBurgenlandin siebenWahlkreiseeingeteilt.

(2) Die WahlkreiseumfassenfolgendeGebiete:
Wahlkreis1: den politischenBezirkNeusiedlam See;
Wahlkreis2: die Städte mit eigenemStatut Eisenstadtund Rust sowieden politischenBezirk

Eisenstadt-Umgebung;
Wahlkreis3: den politischenBezirkMattersburg;
Wahlkreis4: den politischenBezirkOberpullendorf
Wahlkreis5: den politischenBezirkOberwart.
Wahlkreis6: den politischenBezirkGüssing;
Wahlkreis7: den politischenBezirkJenaersdorf
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§3

Zahl der Mandate in den Wahlkreisen

(1) In jedem Wahlkreis gelangen so viele Mandate, zur Verteilung, wie die Berechnung
gemäß den Abs. 2 bis 4 ergibt.

(2) Die Zahl der Staatsbürger, die nach dem endgültigen Ergebnis der jeweils letzten
Ordentlichen oder Außerordentlichen Volkszählung im Burgenland ihren Hauptwohnsitz
hatten, ist durch die Zahl 36 zu teilen, wobei dieser Quotient auf drei Dezimalstellen zu
berechnen ist. Er bildet die Verhältniszahl.

(3) Jedem Wahlkreis werden so viele Mandate zugewiesen, wie die Verhältniszahl
(Abs. 2) in der Zahl der Staatsbürger, die im Wahlkreis ihren Hauptwohnsitz hatten, enthalten
ist.

(4) Können auf diese Weise noch nicht alle 36 Mandate aufgeteilt werden, so sind die
gemäß Abs. 3 zu ermittelnden Quotienten auf je drei Dezimalstellen zu berechnen. Die
restlichen Mandate erhalten zusätzlich die Wahlkreise, bei denen sich der Reihenfolge nach die
größten Dezimalreste ergeben. Sind hiebei die Dezimalreste bei zwei oder mehreren
Wahlkreisen gleich groß, so erhalten diese Wahlkreise je ein restliches Mandat, es sei denn,
daß es sich um die Zuweisung des letzten der 36 Mandate handelt. Hätten auf die Zuweisung
dieses letzten Mandates infolge gleich hoher Dezimalreste zwei oder mehrere Wahlkreise den
gleichen Anspruch, so entscheidet über die Frage, welchem Wahlkreis dieses letzte restliche
Mandat zufliIlt, dasLos.

§4

Verlautbarung der Mandatszahlen

(1) Die Zahl der auf jeden Wahlkreis gemäß § 3 entfallenden Mandate ist vom
Landeshauptmann unmittelbar nach endgültiger Feststellung des Ergebnisses der jeweils
letzten Ordentlichen oder Außerordentlichen Volkszählung zu ermitteln und im
Landesgesetzblatt für dasBurgenland kundzumachen.

(2) Die so kundgemachte Verteilung der Mandate ist allen Wahlen des Landtages
zugrunde zu legen, die vom Wirksamkeitsbeginn der Kundmachung an bis zur Verlautbarung
der Kundmachung der Mandatsverteilung auf Grund der jeweils nächsten Ordentlichen oder
Außerordentlichen Volkszählung stattfinden.

2. Abschnitt
Wahlsprengel, Wahlbehörden

§5

Wahlsprengel

(1) Gemeinden mit mehr als 500 Einwohnern und Gemeinden mit großer räumlicher
Ausdehnung können nach Bedarf in zwei oder mehrere Wahlsprengel eingeteilt werden.
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(2) Für jeden Ortsverwaltungsteil (§ 1 Abs. 3 Burgenländische Gemeindeordnung,
LGBl.Nr. 37/1965, in der jeweils geltenden Fassung) und jeden Stadtbezirk (§ 2 Abs. 2
Eisenstädter Stadtrecht, LGBl.Nr. 38/1965, in der jeweils geltenden Fassung bzw. Ruster
Stadtrecht, LGBl.Nr. 39/1965, in der jeweils geltenden Fassung) ist wenigstens ein
Wahlsprengel einzurichten.

(3) Die Festsetzung und Abgrenzung der Wahlsprengel ist vom Bürgermeister
vorzunehmen. Die Anzahl der Wahlsprengel und die Bezeichnung derselben sind mit der
Kundmachung der Verordnung der Landesregierung über die Wahlausschreibung (§ 1 Abs. 4)
zu verlautbaren.

§6

Durchfiihrung und Leitung der Wahl

(1) Zur Durchfiihrung und Leitung der Wahl sind die Wahlbehörden berufen. Sie
werden vor jeder Wahl neu gebildet und bleiben bis zur Ausschreibung der nächsten
Landtagswahl im Amt.

(2) Die Wahlbehörden haben die Geschäfte zu besorgen, die ihnen nach diesem Gesetz
zukommen. Sie entscheiden auch in allen Fragen, die sich in ihrem Bereich über das Wahlrecht
und dessen Ausübung oder sonst bei der Durchfiihrung der Wahl ergeben. Die Wahlleiter
habenneben den ihnen durch dieses Gesetz ausdrücklich übertragenen Aufgaben auch die
Sitzungen der Wahlbehörden vorzubereiten und deren Beschlüsse durchzufiihren.

(3) Den Wahlbehörden werden durch den Wahlleiter die notwendigen Hilfskräfte und
Hilfsmittel aus dem Stande des Amtes, dem er vorsteht, oder von dessen Vorstand er bestellt
wird, zugewiesen.

§7

Mitglieder der Wahlbehörden

(1) Die Wahlbehörden bestehen aus einem Vorsitzenden als Wahlleiter oder seinem
Stellvertreter sowie einer Anzahlvon Beisitzern. Für jeden Beisitzer ist fiir den Fall seiner
Verhinderung auch ein Ersatzmitglied zu berufen.

(2) Mitglieder der Wahlbehörden können nur Personen sein, die das Wahlrecht zum
Landtag besitzen. Personen, die diesem Erfordernis nicht entsprechen, scheiden aus der
Wahlbehörde aus. Die nicht den Vorsitz fiihrenden Stellvertreter sowie die Ersatzmitglieder,
die bei der Beschlußfähigkeit und bei der Abstimmung nicht berücksichtigt werden, sind den
Mitgliedern der Wahlbehörden im übrigen gleichzuhalten.

(3) Das Amt des Mitgliedes einer Wahlbehörde ist ein öffentliches Ehrenamt, zu dessen
Annahme jeder Wahlberechtigte verpflichtet ist, der im Amtsbereich der Wahlbehörde, bei
Sprengelwahlbehörden und Sonderwahlbehörden im Amtsbereich der Gemeindewahlbe
hörde, seinen Wohnsitz (§ 24) hat.
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§8

Gemeindewahlbehörden

(1) Für jede Gemeinde ist eine Gemeindewahlbehörde zu bilden.

(2) Die Gemeindewahlbehörde besteht aus dem Bürgermeister oder einem vom ihmzu
bestellenden ständigen Vertreter als Vorsitzenden und Gemeindewahlleiter sowie aus sechs
Beisitzern, die in der Gemeinde wahlberechtigt seinmüssen.

(3) Der Bürgermeister hat fiir den Fall der vorübergehenden Verhinderung des
Gemeindewahlleiters auch einen Stellvertreter zu bestellen.

§9

Sprengelwahlbehörden

(1) In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, ist fiir jeden Wahlsprengel eine
Sprengelwahlbehörde zu bilden. Die Gemeindewahlbehörde kann in einem der Wahlsprengel
auch die Geschäfte der Sprengelwahlbehörde versehen.

(2) Die Sprengelwahlbehörde besteht aus dem vom Bürgermeister zu bestellenden
Vorsitzenden als Sprengelwahlleiter sowie aus drei Beisitzern, die in der Gemeinde
wahlberechtigt sein müssen.

(3) Der Bürgermeister hat für den Fall der vorübergehenden Verhinderung des
Sprengelwahlleiters einen Stellvertreter zu bestellen.

§ 10

Sonderwahlbehörden

(1) Für jede Gemeinde ist wenigstens eine Sonderwahlbehörde zu bilden. Die
Festsetzung der Anzahlund Abgrenzung des Tätigkeitsbereiches der Sonderwahlbehörden ist
vom Bürgermeister vorzunehmen und mit der Kundmachung der Verordnung der
Landesregierung über die Wahlausschreibung (§ 1 Abs. 4) zu verlautbaren. Die
Sonderwahlbehörden dürfen den örtlichen Wirkungsbereich der Gemeinde nicht überschreiten.

(2) Die Sonderwahlbehörde besteht aus dem vom Bürgermeister zu bestellenden
Vorsitzenden als Sonderwahlleiter sowie aus drei Beisitzern, die in der Gemeinde
wahlberechtigt sein müssen.

(3) Der Bürgermeister hat für den Fall der vorübergehenden Verhinderung des
Sonderwahlleiters einen Stellvertreter zu bestellen.
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§1l

Bezirkswahlbehörden

(1) Für jeden politischen Bezirk und jede Stadt mit eigenem Statut ist eine
Bezirkswahlbehördezu bilden.

(2) Die Bezirkswahlbehörde besteht aus dem Bezirkshauptmann, in Städten mit
eigenem Statut aus dem Bürgermeister oder einem von ihnen zu bestellenden ständigen
Vertreter als Vorsitzendenund Bezirkswahlleitersowieaus sechsBeisitzern.

(3) Der Bezirkshauptmann,in Städten mit eigenem Statut der Bürgermeister, hat für
den Fall der vorübergehenden Verhinderung des Bezirkswahlleiterseinen Stellvertreter zu
bestellen.

(4) Die Bezirkswahlbehördehat ihrenSitz am Amtsortdes Bezirkswahlleiters.

(5) .Die Mitglieder der Bezirkswahlbehördendürfen nicht gleichzeitigMitglieder von
Gemeindewahlbehördensein.

(6) Den Bezirkswahlbehördenobliegtdie Aufsichtüber die Gemeinde-,Sprengel-und
Sonderwahlbehörden.

§ 12

Kreiswahlbehörden

Die Bezirkswahlbehördenfiir den politischenBezirk Neusiedl am See, Eisenstadt
Umgebung, Mattersburg, Oberpullendorf,Oberwart, Güssing und Jennersdorf sind zugleich
Kreiswahlbehördenfiir ihreWahlkreise.Die Bezirkswahlleiterin diesenBezirken sindzugleich
Kreiswahlleiter.

§13

Landeswahlbehörde

(1) Am Sitz der Landesregierungist eineLandeswahlbehördezu bilden.

(2) Die Landeswahlbehördebesteht aus demLandeshauptmannoder einemvon ihmzu
bestellenden ständigen Vertreter als Vorsitzenden und Landeswahlleiter sowie aus zwölf
Beisitzern,von denen drei ihremBeruf nach dem richterlichenStand angehörenoder angehört
haben.

(3) Der Landeshauptmannhat für den Fall der vorübergehendenVerhinderung des
Landeswahlleiterseinen Stellvertreterzu bestellen.
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(4) Die Mitglieder der Landeswahlbehörde dürfen keiner anderen Wahlbehörde
angehören.

(5) Die Landeswahlbehördefuhrt die Oberaufsichtüber alleanderenWahlbehörden.

§ 14

Frist zur Bestellungder Sprengelwahlleiter,der Sonderwahlleiter,der ständigenVertreter und
der Stellvertreter,Angelobung,WIrkungskreisder Wahlleiter

(1) Die Sprengelwahlleiter,die Sonderwahlleiter,die gemäß §§ 8 Abs. 2, 11 Abs. 2
und 13 Abs. 2 zu bestellenden ständigen Vertreter sowie alle für den Fall einer
vorübergehendenVerhinderungzu berufendenStellvertreterder Wahlleitersind spätestens am
achten Tag nach dem Stichtagzu ernennen,es sei denn, daß es sich um die Ernennung dieser
Organe beiWahlbehördenhandelt, deren Bildungaus einemder im § 15 Abs. 5 angefiihrten
Gründe erst nachträglichunabweislichgewordenist.

(2) Vor Antritt ihres Amtes haben die gemäß Abs. 1 ernannten Organe über
Aufforderung desjenigen, der ihre Bestellung vorgenommen hat, oder eines von diesem
Beauftragten durch die Worte "Ich gelobe" strenge Unparteilichkeit und gewissenhafte
ErfiiIlungihrer Pflichtenzu geloben.

(3) Bis zur Konstituierungder Wahlbehördenhaben die Wahlleiter(Stellvertreter) alle
unaufschiebbarenGeschäfte,die diesenWahlbehördenobliegen,zu besorgenund insbesondere
auch Eingabenentgegenzunehmen.

(4) Nach der Konstituierung der Wahlbehörden haben deren Vorsitzende
(Stellvertreter) ihre bisherigenVerfügungenden Wahlbehördenzur Kenntniszu bringen und
sodann alle Geschäfte zu führen, die nicht den Wahlbehördenselbst gemäß § 6 Abs. 2 zur
Entscheidungvorbehaltensind.

(5) Den Organen, welche Sprengelwahlleiter,Sonderwahlleiter,ständige Vertreter
oder für den Fall der Verhinderungbestimmte Stellvertreter in den Wahlbehördenbestellen
können, steht es jederzeit frei, die Berufenenaus der Wahlbehördezurückzuziehenund durch
neue ersetzen zu lassen.

§ 15

Einbringungder AnträgeaufBerufungder Beisitzerund Ersatzmitglieder

(1) Die Beisitzer und Ersatzmitglieder,die nicht dem richterlichenStand angehören
oder angehört haben,werden auf Grund von Vorschlägender wahlwerbendenParteien unter
sinngemäßerAnwendungder Bestimmungendes § 82 Abs. 3 bis 5 nach ihrer bei der letzten
Landtagswahl im Bereich der jeweiligen Wahlbehörde, bei Sprengelwahlbehörden und
Sonderwahlbehördenim Bereichder Gemeinde,festgestelltenStärkeberufen.
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(2) Die Beisitzer und Ersatzmitglieder der Landeswahlbehörde werden von der
Landesregierung,die der Bezirkswahlbehördenvom Landeswahlleiterund die der Gemeinde-,
Sprengel-und Sonderwahlbehördenvom Bezirkswahlleiterberufen.

(3) Die Vertrauensleute der Parteien habenspätestens am zehnten Tag nach dem
Stichtag Vorschlägeüber die gemäß Abs. 1zu bestellendenBeisitzerund Ersatzmitgliederder
Wahlbehördenzu erstatten. Die Vorschläge für die Bildung der Landeswahlbehördeund der
Bezirkswahlbehörden sind an den Landeswahlleiter und für die Bildung der Gemeinde-,
Sprengel-und Sonderwahlbehördenan den Bezirkswahlleiterzu richten.

(4) Als Beisitzerund Ersatzmitgliederkönnennur Personen vorgeschlagenwerden, die
den Vorschriftendes § 7 Abs. 2 entsprechen.

(5) Verspätet einlangendeVorschläge sind nicht zu berücksichtigen,es sei denn, daß
es sich um Wahlbehörden handelt, deren nachträgliche Bildung durch Änderungen in den
Wahlsprengeln, in den Gemeindegebieten oder in den politischen Bezirken unabweislich
geworden ist.

(6) Bestehen Zweifel,ob eine einenVorschlagerstattende Person die Partei tatsächlich
vertritt, so ist sie, faUs der Vorschlag nicht bereits von wenigstens einhundert
Wahlberechtigtenunterschriebenist, aufzufordern,den Vorschlagbinneneiner Frist von zwei
Tagen zu ergänzen.

(7) Wird ein Vorschlag auf Berufung von Beisitzern und Ersatzmitgliedem nicht
rechtzeitig erstattet oder ergänzt, so haben die im Abs. 2 genannten Behörden die
erforderliche Zahl von Beisitzern (Ersatzmitgliedem) nach eigenem Ermessen unter
Berücksichtigungder Stärkeverhältnisseder Parteienzu berufen.

(8) Scheiden aus einer WahlbehördeBeisitzer (Ersatzmitglieder)aus oder üben sie ihr
Amt aus irgend einem Grunde, ausgenommendie vorübergehendeVerhinderung,nicht aus, so
sind die Parteien, die den Vorschlag für deren Berufung erstattet haben, aufzufordern,binnen
einer Frist von drei Tagen neue Vorschläge zu erstatten. Auch steht es den Parteien, die
Vorschläge für die Berufung von Beisitzern und Ersatzmitgliedemerstattet haben, jederzeit
frei, die Berufenen aus der Wahlbehördezurückzuziehenund durch neue ersetzenzu lassen.

(9) Die Wahlleiter haben die Namen der Mitglieder der Wahlbehördenunverzüglich
nach ihrer Bildungortsüblichkundzumachen.

§ 16

Konstituierungder Wahlbehörden

(1) Spätestens am 21. Tag nach dem Stichtag haben die von ihren Vorsitzenden
einzuberufendenWahlbehördenihre konstituierendeSitzungabzuhalten.

(2) In dieser Sitzung haben die Beisitzerund Ersatzmitgliedervor Antritt ihres Amtes
über Aufforderung des Vorsitzenden der Wahlbehördedurch die Worte "Ich gelobe" strenge
Unparteilichkeitund gewissenhafteErfiillungihrer Pflichtenzu geloben. Das gleiche Gelöbnis
habenauch Beisitzer und Ersatzmitgliederabzulegen,die nach der konstituierendenSitzung in
die Wahlbehördeberufenwerden.
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§ 17

Entsendungvon Vertrauenspersonen

Hat eine Partei gemäß § 15 Abs. 1 keinenAnspruchauf Berufung einesBeisitzers, so
ist sie, falls sie im zuletzt gewähltenLandtag vertreten ist, berechtigt, in jede Wahlbehörde
höchstens zwei Personen als ihre Vertrauenspersonenzu entsenden.Die Vertrauenspersonen
sind zu den Sitzungender Wahlbehördeeinzuladen.Sie nehmenan den Verhandlungenohne
Stimmrechtteil. Im übrigenfindendie Bestimmungender §§ 7 Abs. 2, 15 Abs. 2 bis 5, 8 und
9 sowie 16Abs. 2 sinngemäßAnwendung.

§ 18

Beschlußfiihigkeitder Wahlbehörden

(1) Die Wahlbehörden sind beschlußfähig, wenn der Vorsitzende oder sein
Stellvertreterund wenigstenszweiDrittelder Beisitzeroder Ersatzmitgliederanwesendsind.

(2) Die Wahlbehördenentscheiden mit Stimmenmehrheit.Der Vorsitzende stimmt
nicht mit. Bei Stimmengleichheitgiltjedoch die Anschauungals zum Beschlußerhoben,der er
beitritt.

(3) Ersatzmitgliederwerden bei der Beschlußfassungund bei der Abstimmungnur
dann berücksichtigt,wenn die Beisitzer, für die sie als Ersatzmitgliederbestellt sind, an der
Ausübungihres Amtesverhindertsind.

§ 19

SelbständigeDurchfiihrungvon Amtshandlungendurchden Wahlleiter

(1) Wenn ungeachtet der ordnungsgemäßen Einberufung eine Wahlbehörde,
insbesondeream Wahltag, nicht in beschlußfiihigerAnzahlzusammentrittoder während einer
Amtshandlungbeschlußunfiihigwird und derenDringlichkeiteinenAufschubnicht zuläßt, hat
der Wahlleiter die Amtshandlung selbständig durchzufiihren.In diesem Fall hat er nach
Möglichkeitund unter Berücksichtigungder Stärkeverhältnisseder Parteien Vertrauensleute
heranzuziehen.

(2) Das gleiche gilt für alle Amtshandlungeneiner Wahlbehörde,die überhaupt nicht
zusammentreten kann, weil von keiner Partei Vorschläge gemäß § 15 auf Berufung von
Beisitzern(Ersatzmitgliedem)eingebrachtwurden.

n Hauptstück
Wahlrecht,Wählbarkeit,Erfassungder Wahlberechtigten

1.Abschnitt
Wahlrecht,Wählbarkeit
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§20

Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, die die österreichische
Staatsbürgerschaftbesitzen, am Stichtag das 18. Lebensjahrvollendet haben, vom Wahlrecht
nicht ausgeschlossen sind und in einer Gemeinde des Burgenlandes den Wohnsitz (§ 24)
haben.

(2) Ob die Voraussetzungennach Abs. 1 zutreffen, ist nach dem Stichtag (§ 1 Abs. 3)
zu beurteilen.

§ 21

Wählbarkeit

Wählbar sind alle nach § 20 wahlberechtigtenMännerund Frauen, die am Stichtq (§ I
Abs. 3) das 19.Lebensjahrvollendethaben.

§22

Wahlausschließungsgrunde

(1) Vom Wahlrechtist ausgeschlossen,wer durch ein inländischesGericht wege!' aMf

oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungenzu einer mehr als emJahfttreI\
Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden ist. Dieser Ausschluß endet nach I«bi

Monaten. Die Frist beginnt, sobald die Strafe vollstreckt ist und mit Freihertsmtru,
verbundene vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder weggefallen sind; ist die Straft ru
durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, so beginnt die Frist mit Rechtslraft On
Urteils.

(2) Ist nach anderen gesetzlichen Bestimmungen der Eintritt von Rechtdottra:
ausgeschlossen, sind die Rechtsfolgenerloschenoder sind dem Verurteiltenalle Rechtd(~1fftI

oder der Ausschluß vom Wahlrechtnachgesehenworden, so ist er auch vom Wahlrecht nach!

ausgeschlossen. Der Ausschluß vom Wahlrecht tritt ferner nicht ein, soweit das Geneht dlf
Strafe bedingt nachgesehenhat. Wird die bedingteNachsichtwiderrufen,so tritt mit dem T~
der Rechtskraft dieses Beschlussesder Ausschlußvom Wahlrechtein.

2. Abschnitt
Erfassungder Wahlberechtigten

§ 23

Wählerverzeichnisse

(1) Die zum Landtag Wahlberechtigtensind in Wählerverzeichnisseeinzutragen. Die
Wählerverzeichnisse sind von den Gemeinden auf Grund der Landes-Wählerevidenz(§ 2
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BurgenländischesWählerevidenz-Gesetz,LGBI.Nr ) anzulegen und haben die aus dem
Muster in Anlage 1 ersichtlichenAngabenzu enthalten.

(2) Die Wählerverzeichnissesind in Gemeinden.die nicht in Wahlsprengel eingeteilt
sind, nach dem Namensalphabet der Wahlberechtigten, wenn aber eine Gemeinde in
Wahlsprengeleingeteilt ist, nach Wahlsprengelnund gegebenenfallsnach Ortschaften. Straßen
und Hausnummernanzulegen.

". (3) Die Anlegung der Wählerverzeichnisseobliegt den Gemeinden im übertragenen
Wlfkungsbereich.

§ 24

Ort der Eintragungin dasWählerverzeichnis
(Verfassungsbestimmung)

(1) Jeder Wahlberechtigteist in dasWählerverzeichnisder Gemeinde einzutragen. in
der er am Stichtag (§ 1 Abs. 3) seinenWohnsitzhat.

(2) Der Wohnsitz einer Person im Sinne dieses Gesetzes ist jedenfalls an dem Ort
begründet, an dem sie ihrenHauptwohnsitzhat.

(3) Liegt ein Hauptwohnsitzim Burgenlandnichtvor, so ist der Wohnsitz einer Person
im Sinne dieses Gesetzes auch an dem Ort begründet,welchen sie zu einemMittelpunkt ihrer
wirtschaftlichen. beruflichen. familiären oder gesellschaftlichenLebensverhä1tnissegemacht
hat, wobei zumindest zwei dieser Kriterienerfüllt sein müssen.Dabei genügt es, daß der Ort
nur bis auf weiteres zu diesemMittelpunktfrei gewähltworden ist.

(4) Ein Wohnsitzgiltjedenfallsdann nicht als begründet,wenn der Aufenthalt
1. bloß der Erholung oder Wiederherstellungder Gesundheitdient,
2. lediglichzu Urlaubszweckengewähltwurde oder
3. aus anderen Gründen offensichtlichnur vorübergehendist.

(5) Wahlberechtigte, die zum ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienst
einberufenoder zum ordentlichenoder außerordentlichenZivildienstzugewiesenwerden. sind,
außerim Fall der Verlegungihres Wohnsitzeswährend der Leistung des Präsenzdienstesoder
des Zivildienstes, in das Wählerverzeichnisder Gemeinde einzutragen. in der sie vor dem
Zeitpunkt, fiirden sie einberufenoder zugewiesenwurden. ihrenWohnsitzhatten.

(6) Ist ein Wahlberechtigter im Wählerverzeichnis mehrerer Orte (Gemeinden,
Wahlsprengel) eingetragen. so ist er unverzüglichaus dem Wählerverzeichnis,in daser zu
Unrecht eingetragen wurde, zu streichen.Hievon sind der Wahlberechtigteund die Gemeinde,
in deren Wählerverzeichniser zu verbleibenhat, unverzüglichzu verständigen.
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§25

Auflegung des Wählerverzeichnisses

(1) Am 21. Tag nach dem Stichtag hat die Gemeinde dasWählerverzeichnis in einem
allgemein zugänglichen Amtsraum durch zehn Tage während der Amtsstunden zur
allgemeinen Einsichtnahme aufzulegen, wobei auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für
mindestens zwei Stunden Gelegenheit zur Einsichtnahme geboten werden muß.

(2) Die Auflegung des Wählerverzeichnisses ist vom Bürgermeister vor Beginn der
Einsichtsfiist durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen sowie ortsüblich
bekanntzumachen, wenn dies notwendig oder zweckmäßig ist. Die Kundmachung hat Beginn
und Ende der Einsichtsfiist, die für die Einsichtnahme bestimmten Stunden, die Bezeichnung
der Amtsräume, in denen dasWählerverzeichnis aufliegt und Einsprüche eingebracht werden
können, und die Bestimmungen des § 27 Abs. 1,2 und 3 erster und zweiter Satz zu enthalten.

(3) Vom ersten Tag der Auflegung an dürfen Änderungen im Wählerverzeichnis nur
mehr auf Grund des Einspruchs- und Berufungsverfahrens vorgenommen werden.
Ausgenommen hievon sind Streichungen gemäß § 24 Abs. 6, die Behebung von offenbar
ausschließlich auf technisch mangelhaftem Betrieb einer automationsunterstützten
Datenverarbeitungsanlage beruhenden Unrichtigkeit in den Eintragungen von
Wahlberechtigten, die Behebung von Formgebrechen und die Berichtigung von Schreibfehlern
und dergleichen.

§ 26

Ausfolgung von Abschriften an die Parteien

(1) Den im Landtag vertretenen Parteien sowie anderen Parteien, die sich an der
Wahlwerbung beteiligen wollen, sind auf ihr Verlangen spätestens am ersten Tag der
Auflegung des Wählerverzeichnisses Abschriften desselben gegen Ersatz der Kosten
auszufolgen.

(2) Die Antragsteller haben dieses Verlangen bei der Gemeinde spätestens am achten
Tag nach dem Stichtag zu stellen. Die Anmeldung verpflichtet zur Bezahlung von 50 vH der
beiläufigen Herstellungskosten. Die restlichen Kosten sind beim Bezug der Abschriften zu
entrichten. '

(3) Unter denselben Voraussetzungen sind auch allfällige Nachträge zum
Wählerverzeichnis auszufolgen.

§ 27

Einsprüche

(l) Innerhalb der Einsichtsfiist (§ 25 Abs. 1) kannjeder Staatsbürger, der entweder im
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder für sich dasWahlrecht in der Gemeinde in Anspruch
nimmt, unter Angabe seines Namens und der Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis
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wegen Aufilahme vermeintlich Nichtwahlberechtigter oder wegen Nichtaufnahme vermeintlich
Wahlberechtigter mündlich oder schriftlich Einspruch erheben.

(2) Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis sind, falls sie schriftlich eingebracht
werden, für jeden Einzelfall gesondert einzubringen. Einsprüche müssen beim Gemeindeamt
(Magistrat) vor Ablauf der Einsichtsfrist erhoben werden oder einlangen.

(3) Hat der Einspruch das Aufnahmebegehren eines vermeintlich Wahlberechtigten
zum '"Gegenstand, sind auch die zur Begründung notwendigen Belege, insbesondere ein vom
vermeintlich Wahlberechtigten ausgefiilltes Wähleranlageblatt (Muster Anlage 1
Burgenländisches Wählerevidenz-Gesetz), anzuschließen. Wird im Einspruch die Streichung
eines vermeintlich Nichtwahlberechtigten begehrt, ist der Grund hiefür anzugeben. Alle
Einsprüche, auch mangelhaft belegte, sind von der Gemeinde entgegenzunehmen und
weiterzuleiten.

(4) Die Gemeinde hat die Personen, gegen deren Aufnahme in das Wählerverzeichnas
Einspruch erhoben wurde, hievon spätestens am Tag nach dem Einlangen des Einspruches
unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Gründe nachweislich zu verständigen. Dem Betroffenen
steht es frei, mündlich oder schriftlich Einwendungen an die Gemeindewahlbehörde zu
erheben. Einwendungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie binnen vier Tagen nach
Zustellung der Verständigung beim Gemeindeamt (Magistrat) einlangen oder vorgebrad1r
werden.

(5) Die Namen der Einspruchswerber unterliegen der Amtsverschwiegenheit.

§ 28

Entscheidung über Einspruche

(1) über Einsprüche hat die Gemeindewahlbehörde binnen sechs Tagen nach E.~ ~
Einsichtsfrist (§ 25 Abs. 1) mit Bescheid zu entscheiden. § 7 des A11~emrsner:

Verwaltungsverfabrensgesetzes 1991, BGBI.Nr. 51/1991, zuletzt geändert mit Bund~~
BGBI.Nr. 471/1995, findet Anwendung. Der Bescheid ist dem Einspruchswerber JOWW ck'm

durch die Entscheidung Betroffenen nachweislich zuzustellen.

(2) _Verspätet eingelangte Einspruche sind von der Gemeindewahlbeboeoe
zurückzuweisen.

§ 29

Berufungen

(1) Gegen die Entscheidung der Gemeindewahlbehörde kann der Einspruchswerber
sowie der von der Entscheidung Betroffene binnen zwei Tagen nach Zustellung der
Entscheidung schriftlich die Berufung beim Gemeindeamt (Magistrat) einbringen.

(2) Die Gemeinde hat den Berufungsgegner von der eingebrachten Berufung
unverzüglich nachweislich mit dem Beifiigen zu verständigen, daß es ihm freisteht, innerhalb
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von zwei Tagen nach Zustellung der Verständigungin die Berufung Einsicht und zu den
BerufungsgründenStellungzu nehmen.

(3) Die Gemeinde hat sodanndie Berufung samt allen Unterlagen unverzüglichder
Bezirkswahlbehördevorzulegen;diese hat binnenvier Tagen nach Einlangender Berufung zu
entscheiden.Die Entscheidungist der Gemeindewahlbehörde,dem Berufungswerberund dem
von der EntscheidungBetroffenenunverzüglichschriftlichmitzuteilen.

.: (4) Gegen die Entscheidungder Bezirkswahlbehördeist eine weitere Berufung nicht
zulässig.

(5) Die §§ 27 Abs.2 und 3 und 28 Abs.2 sindsinngemäßanzuwenden.

§ 30

Richtigstellungdes Wählerverzeichnisses

Erfordert die Entscheidung (§§ 28 und 29 Abs. 3) eine Richtigstellung des
Wählerverzeichnisses,so hat die Gemeindenach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung
sofort die Richtigstellungdes Wählerverzeichnissesunter Anfiihrungder Entscheidungsdaten
durchzufiihren.Handelt es sich um die Aufhahmeeines vorher im Wählerverzeichnisnicht
enthaltenenWahlberechtigten,ist seinNameam Schlußdes betreffendenWählerverzeichnisses
mit der dort folgendenfortlaufendenZahlanzufilhren.An der Stelledes Wählerverzeichnisses,
an der er ursprünglich einzutragen gewesen wäre, ist auf die fortlaufendeZahl der neuen
Eintragunghinzuweisen.

§ 31

Abschlußdes Wählerverzeichnisses

(1) Nach Beendigungdes Einspruchs-und Berufungsverfahrenshat die Gemeindedas
Wählerverzeichnisabzuschließen.

(2) Das abgeschlosseneWählerverzeichnisist der Wahlzugrundezulegen.

§ 32

Ausübungdes Wahlrechtes

(1) An der Wahl nehmen nur Wahlberechtigteteil, deren Namen im abgeschlossenen
Wählerverzeichnisenthaltensind.

(2) Jeder Wahlberechtigtehat nur eine Stimme.Er kannWahlwerbemjener Partei, die
er wählt, bis zu drei Vorzugsstimmengeben.

(3) Jeder Wahlberechtigteübt seinWahlrechtgrundsätzlichin dem Ort (Gemeinde,
Wahlsprengel)aus, in dessenWählerverzeichniser eingetragenist.
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(4) Wahlberechtigte, die im Besitze einer Wahlkarte sind, können ihr Wahlrecht auch
außerhalb dieses Ortes ausüben.

(5) Wahlberechtigte, die infolge Bettlägerigkelt aus Alters-, Krankheits- oder sonstigen
Gründen unfähig sind, ihr Wahlrecht in einem Wahllokal auszuüben, können mit Bewilligung
der Gemeinde ihr Wahlrecht vor einer Sonderwahlbehörde jener Gemeinde, von der der
Wahlberechtigte nach seinem Wohnsitz in das Wählerverzeichnis eingetragen wurde, ausüben.
Die Erteilung der Bewilligung ist spätestens am dritten Tag vor dem Wahltag mündlich oder
schriftlich bei jener Gemeinde zu beantragen, von der der Wahlberechtigte nach seinem
Wohnsitz in das Wählerverzeichnis eingetragen wurde. Beim mündlichen Antrag ist die
Identität durch ein Dokument nachzuweisen, beim schriftlichen Antrag kann die Identität auch
auf andere Art glaubhaft gemacht werden. Der Antrag hat zu enthalten:
1. die glaubhafte Angabe, aus welchen Gründen das Wahlrecht nicht in einem Wahllokal

ausgeübt werden kann,
2. die genaue Angabe des Aufenthaltes des Antragstellers am Wahltag, unter genauer

Bezeichnung der Aufenthaltsräumlichkeiten.

(6) Die Gemeinde hat bei Vorliegen der im Abs. 5 genannten Voraussetzungen die
Bewilligung zur Ausübung des Wahlrechtes vor der Sonderwahlbehörde zu erteilen.

(7) Die Erteilung der Bewilligung ist im Wählerverzeichnis in der Rubrik "Anmerkung"
bei dem betreffenden Wahlberechtigten mit den Worten "Bewilligung gemäß § 32 Abs. 6" in
auffiilliger Weise (zB mittels Buntstiftes) zu vermerken.

(8) Die Gemeinde hat spätestens zwei Tage vor dem Wahltag sämtliche gemäß Abs. 6
erteilten Bewilligungen in ein besonderes Verzeichnis (Muster Anlage 2) unter genauer
Angabe des Aufenthaltsortes und der Aufenthaltsräumlichkeiten des Wahlberechtigten
einzutragen und der Sonderwahlbehörde zu übermitteln.

3. Abschnitt
Wahlkarten

§ 33

Anspruch aufAusstellung einer Wahlkarte

Wähler, die sich voraussichtlich am Wahltag an einem anderen Ort (Gemeinde, Wahl
sprengel) als dem ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis aufhalten werden und deshalb ihr
Wahlrecht nicht ausüben könnten, haben Anspruch aufAusstellung einer Wahlkarte.

§ 34

Ausstellung der Wahlkarte

(1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der Gemeinde, von der der Wahlberechtigte
nach seinem Wohnsitz in das Wählerverzeichnis eingetragen wurde, spätestens am dritten Tag
vor dem Wahltag mündlich oder schriftlich zu beantragen. Beim mündlichen Antrag ist die
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Identität durch ein Dokument nachzuweisen,beim schriftlichenAntrag kann die Identität auch
auf andere Art glaubhaftgemachtwerden.

(2) Die Wahlkarteist als Briefumschlagherzustellenund hat aufder Vorderseite den in
der Anlage3 ersichtlichenAufdruckzu tragen.

(3) Wird dem Antrag auf Ausstellungeiner Wahlkarte stattgegeben, so ist neben der
Wahlkarte auch ein amtlicher Stimmzettel (§ 56) auszufolgen.Dieser ist in den im Abs. 2
genannten Briefumschlag zu legen. Der Briefumschlag ist zu verschließen und dem
Antragsteller auszufolgen.Der Antragstellerhat den Briefumschlagsorgfältig zu verwahren
und am WahltagungeöffnetdemWahlleiterzu überreichen.

(4) Duplikate für abhandengekommeneoder unbrauchbargewordeneWahlkartenoder
amtlicheStimmzetteldürfenvon der Gemeindenichtausgefolgtwerden.

(5) Die Ausstellung der Wahlkarte ist im Wählerverzeichnis in der Rubrik
"Anmerkung"bei dem betreffendenWähler mit dem Wort "Wahlkarte" in auffiUligerWeise
(zB mittelsBuntstiftes)zu vermerken.

(6) Die Zahlder ausgestelltenWahlkartenist nach Ablaufder im Abs. 1 vorgesehenen
Frist im Wege der Bezirkswahlbehörde unverzüglich telefonisch der Kreiswahlbehörde
bekanntzugeben. Die Kreiswahlbehörde hat die Zahl der in ihrem Bereich ausgestellten
Wahlkarten ebenfalls unverzüglich, spätestens jedoch zwei Tage vor dem Wahltag, der
Landeswahlbehördebekanntzugeben.

ID.Hauptstück
Wahlbewerbung

§ 35

Einbringung,Unterstützung,Inhaltder Kreiswahlvorschläge

(1) Wahlwerbende Parteien haben ihren Wahlvorschlag fiir das erste
Ermittlungsverfahren(Kreiswahlvorschlag)spätestens am 30. Tag vor dem Wahltag bis 13
Uhr der Kreiswahlbehördevorzulegen. Diese hat auf dem Wahlvorschlagden Tag und die
Uhrzeit seinesEinlangenszu vermerken.

(2) Der Kreiswahlvorschlag muß von wenigstens einem Mitglied des Landtages
unterschrieben oder von fiinfmal sovielPersonen als im WahlkreisMandate zu vergeben sind
(§ 3) unterstützt sein, die am Stichtagin einer Gemeindedes Wahlkreisesals wahlberechtigtin
der Landes-Wählerevidenzeingetragensind.

(3) Dem Kreiswahlvorschlagsind die nach Muster Anlage4 ausgefiilltenund gemäß
Abs. 4 eigenhändigunterfertigtenUnterstützungserklärungenanzuschließen.

(4) Die Unterstützungserklärung(Anlage 4) hat die Bestätigung der Gemeinde zu
enthalten, daß die in der ErklärunggenanntePerson am Stichtagin der Landes-Wählerevidenz
als wahlberechtigt eingetragen war. Diese Bestätigung ist von der Gemeinde nur dann zu
erteilen, wenn die in der Erklärung genannte Person vor der zur Führung der
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Landes-Wählerevidenz zuständigen Gemeindebehörde persönlich erscheint, ihre Identität
durch ein mit Lichtbild ausgestattetes Identitätsdokument (zB Reisepaß, Personalausweis,
Führerschein,Postausweis udgl.) nachgewiesenhat, die Unterstüzungserklärungdie Angaben
über Vor- und Familienname,Geburtsdatum und Wohnadresse sowie den Namen der zu
unterstützenden wahlwerbendenPartei enthält und die eigenhändigeUnterschrift der in der
Unterstützungserklärung genannten Person entweder vor der Gemeindebehörde geleistet
wurde oder gerichtlichoder notariellbeglaubigtist.

: (5) Die Gemeinden sind verpflichtet, eine Bestätigung gemäß Abs. 4 unverzüglich
auszufertigen.Eine solcheBestätigungdarf für einePerson nur einmalausgestelltwerden.

(6) Der Kreiswahlvorschlaghat zu enthalten:
1. die unterscheidende Parteibezeichnungin Worten und eine allfiilligeKurzbezeichnung,

bestehend aus nicht mehr als fiinfBuchstaben,die einWort ergebenkönnen;
2. die Parteiliste, das ist ein Verzeichnisvon höchstens doppelt so vielen Bewerbern, wie im

Wahlkreis Abgeordnete zu wählen sind, in der beantragten, mit arabischen Ziffern
bezeichneten Reihenfolge unter Angabe des Familien- und Vornamens, Geburtsjahres,
Berufes und der Adressejedes Bewerbers;

3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigtenVertreters (Familien- und Vorname,
Beruf, Adresse).

(7) In den Wahlvorschlagdarf ein Bewerber nur dann aufgenommenwerden, wenn er
hiezu seine Zustimmung schriftlich erklärt hat. Die Erklärung ist dem Wahlvorschlag
anzuschließen. Ein Bewerber darf nicht auf mehreren Kreiswahlvorschlägengleichzeitig
aufscheinen.

(8) Die Kreiswahlbehörde hat Abschriften der bei ihr eingebrachten
Kreiswahlvorschlägeunverzüglichder Landeswahlbehördevorzulegen.Desgleichensind auch
nachträgliche Änderungen, die in den gemäß § 40 Abs. 1 veröffentlichten
Kreiswahlvorschlägen berücksichtigt wurden, der Landeswahlbehörde unverzüglich zu
berichten.

(9) Der Landeswahlleiter hat die Kreiswahlvorschlägedahin zu prüfen, ob ein
Bewerber in mehreren Kreiswahlvorschlägen aufscheint. Ist dies der Fall, hat der
Landeswahlleiterdiesen Bewerber aufzufordern,spätestensam 22. Tag vor dem Wahltag zu
erklären, für welchen Kreiswahlvorschlag er sich entscheidet. Auf allen anderen
Kreiswahlvorschlägenwird er gestrichen.Wenn er sichin der vorgesehenenFrist nicht erklärt,
wird er auf dem als ersten bei der KreiswahlbehördeeingelangtenKreiswahlvorschlag,der
seinenNamen trug, belassen.

§ 36

UnterscheidendeParteibezeichnung

(1) Wenn mehrere Kreiswahlvorschläge dieselben oder schwer unterscheidbare
Parteibezeichnungentragen, so hat der Kreiswahlleiterdie Vertreter dieserWahlvorschlägezu
einer gemeinsamenBesprechungzu laden und ein Einvernehmenüber die Unterscheidungder
Parteibezeichnunganzubahnen.Gelingtein Einvernehmennicht, so hat die Kreiswahlbehörde
Parteibezeichnungen,die auf schon veröffentlichtenWahlvorschlägenbei einer Landtagswahl
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innerhalbder letzten zehn Jahre enthaltenwaren, zu belassen,die übrigenKreiswahlvorschläge
abernach dem an erster StellevorgeschlagenenBewerberzu benennen.Desgleichensind auch
Kreiswahlvorschläge ohne ausdrückliche Parteibezeichnung nach dem an erster Stelle
vorgeschlagenenBewerber zu benennen.

(2) Wenn ein Kreiswahlvorschlagnach dem an erster StellevorgeschlagenenBewerber
zu benennenist (Namensliste), der Name des Listenfiihrersaberdem Namen des Listenfiihrers
einer anderen Parteiliste gleicht oder von diesem schwer unterscheidbar ist, hat der
Kreiswahlleiterden Vertreter dieses Wahlvorschlageszu einer Besprechung zu laden und ihn
aufzufordern, einen anderen Listenfiihrerzu bezeichnen,dessen Name zu einer Verwechslung
nicht Anlaß gibt. Wird in einem solchen Fall kein anderer Listenfiihrernamhaft gemacht, so
gilt der Kreiswahlvorschlagals nicht eingebracht.

(3) Im übrigen gilt der Grundsatz, daßbei neu auftretenden wahlwerbendenParteien
die Parteibezeichnung der wahlwerbenden Partei den Vorrang hat, die ihren
Kreiswahlvorschlagfrüher eingebrachthat.

§ 37

Kreiswahlvorschlagohne zustellungsbevollmächtigtenVertreter

(1) Wenn ein Kreiswahlvorschlag keinen zustellungsbevollmächtigtenVertreter
anführt, so gilt der jeweils an erster Stelle des Kreiswahlvorschlagesstehende Bewerber als
zustellungsbevollmächtigterVertreter der Partei.

(2) Die Partei kann den zustellungsbevollmächtigtenVertreter jederzeit durch einen
anderen Vertreter ersetzen. Solche an die Kreiswahlbehörde zu richtenden Erklärungen
bedürfen nur der Unterschrift des letzten zustellungsbevollmächtigtenVertreters. Stimmt
dieser nicht zu oder ist er nach Ansicht der Kreiswahlbehördenicht mehr in der Lage, die
Partei zu vertreten, so muß die Erklärung von mindestens der Hälfte der auf dem
KreiswahlvorschlagangefiihrtenBewerberunterschriebensein,die imZeitpunkt der Erklärung
die Partei nach Ansicht der Kreiswahlbehörde noch vertreten können. Können diese
Unterschriften nicht beigebrachtwerden, so genügt die Unterschriftauch einesBewerbers des
Kreiswahl-vorschlages, der die Partei nach Ansichtder Kreiswahlbehördevertreten kann.

§ 38

Überprüfungder Kreiswahlvorschläge

(1) Die Kreiswahlbehörde hat unverzüglich zu überprüfen, ob die eingelangten
Kreiswahlvorschlägevon wenigstens einem Mitglied des Landtages unterschriebenoder von
der gemäß § 35 Abs. 2 erforderlichenZahl der Wahlberechtigtendes Wahlkreisesunterstützt
und die in den Parteilisten vorgeschlagenenWahlwerberwählbar sind. Die Kreiswahlbehörde
hat, wenn ein Wahlberechtigter mehrere Kreiswahlvorschläge unterstützt hat, dessen
Unterstützung für den als ersten eingelangten Wahlvorschlagals gültig anzuerkennen. Die
Unterstützungen für die anderenKreiswahlvorschlägegelten als nicht eingebracht.
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(2) Eine Zurückziehung einzelner Unterstützungserklärungen nach Einlangen des
Kreiswahlvorschlages ist von der Kreiswahlbehörde nicht zur Kenntnis zu nehmen, es sei
denn, daß der Unterstützer der Kreiswahlbehörde glaubhaft macht, daß er durch einen
wesentlichen Irrtum oder durch arglistige Täuschung oder Drohung zur Unterstützung des
Wahlvorschlages bestimmt worden, ist und die Zurückziehung der Unterstützungserklärung
spätestens am 27. Tag vor dem Wahltag bis 16 Uhr erfolgt ist.

(3) Weist ein Kreiswahlvorschlag nicht die erforderliche Zahl von Unterschriften (§ 3S
Abs. 2) auf oder entspricht er nicht den in § 3S Abs. 6 geforderten Voraussetzungen, so ist er
spätestens am 24. Tag vor dem Wahltag von der Kreiswahlbehörde zurückzuweisen.
Bewerber, die nicht wählbar sind, oder deren schriftliche Erklärungen (§ 3S Abs. 7) nicht
vorliegen, werden im Wahlvorschlag gestrichen. Hievon ist der zustellungsbevollmächtigte
Vertreter der Partei zu verständigen.

(4) Weisen mehrere Wahlvorschläge im gleichen Wahlkreis den Namen desselben
Bewerbers auf, so ist dieser vom Kreiswahlleiter aufzufordern, spätestens am 27. Tag vor dem
Wahltag zu erklären, für welchen Wahlvorschlag er sich entscheidet. Auf allen anderen
Kreiswahl- vorschlagen wird er gestrichen. Wenn er sich in der vorgesehenen Frist nicht
erklärt, ist er auf dem als ersten eingelangten Wahlvorschlag, der seinen Namen trug, zu
belassen.

§ 39

Ergänzung der Kreiswahlvorschläge

Wenn ein Bewerber verzichtet, stirbt, die Wählbarkeit verliert, wegen Mangels der
Wählbarkeit oder der schriftlichen Erklärung (§ 3S Abs. 7) gestrichen wird, so kann die Partei
ihre Parteiliste durch Nennung eines anderen Bewerbers ergänzen oder die fehlende Erklärung
nachbringen. Die Ergänzungsvorschläge. die nur der Unterschrift des
zustellungsbevollmächtigten Vertreters der Partei bedürfen, sowie die Erklärungen müssen
jedoch spätestens am 23. Tag vor dem Wahltag bis 13 Uhr bei der Kreiswahlbehörde
einlangen.

§40

Abschluß und Veröffentlichung der Kreiswahlvorschläge

(1) Spätestens am 20. Tag vor dem Wahltag hat die Kreiswahlbehörde die
Wahlvorschläge abzuschließen; falls eine Parteiliste mehr als doppelt so viele Bewerber
enthält, wie im Wahlkreis Abgeordnete zu wählen sind, sind die überzähligen Bewerber zu
streichen und die Wahlvorschläge zu veröffentlichen. Nach der Veröffentlichung an
Wahlvorschlägen festgestellte Mängel berühren die Gültigkeit dieser Wahlvorschläge nicht.

(2) In der Veröffentlichung nach Abs. 1 hat sich die Reihenfolge der Parteien, die im
zuletzt gewählten Landtag vertreten waren, nach der Zahl der Mandate, die die Parteien bei
der letzten Landtagswahl im ganzen Landesgebiet erreicht haben, zu richten. Dabei sind im
zuletzt gewählten Landtag vertretene Parteien, die sich nicht an der Wahl beteiligen, nicht zu
berücksichtigen. Ist die Zahl der Mandate gleich, so bestimmt sich die Reihenfolge nach der
bei der letzten Landtagswahl ermittelten Gesamtsumme der Parteistimmen; sind auch diese



19

gleich, so hat die Landeswahlbehördedurch das Los, das von deman Jahrenjüngsten Mitglied
zu ziehen ist, zu entscheiden.Die so ermittelte Reihenfolgeist von der Landeswahlbehörde
den Kreiswahlbehördenbis spätestens am 30. Tag vor dem Wahltag bekanntzugebenund ist
für die Kreiswahlbehördeverbindlich.

(3) Im Anschlußan die nach Abs. 2 gereihtenParteiensinddie übrigenwahlwerbenden
Parteien anzufiihren, wobei sich ihre Reihenfolgenach dem Zeitpunkt des Einlangens des
Wahlvorschlageszu richten hat. Bei Einlangenvon Wahlvorschlägenam gleichenTag hat die
Kreiswahlbehörde über die Reihenfolge durch das Los, das von dem an Jahren jüngsten
Mitgliedzu ziehen ist, zu entscheiden.

(4) Die Veröffentlichunghat in ortsüblicherWeisezu erfolgen.Aus ihr muß der Inhalt
der Wahlvorschläge(§ 35 Abs. 6) zur Gänzeersichtlichsein.

(5) Bei allen wahlwerbenden Parteien sind die Parteibezeichnungeneinschließlich
allfälligerKurzbezeichnungenmit gleich großen Druckbuchstabenin für jede wahlwerbende
Partei gleich große Rechtecke mit schwarzer Druckfarbe einzutragen. Für die
Kurzbezeichnungensind hiebei einheitlichgroße schwarze Druckbuchstabenzu verwenden.
Bei mehr als dreizeiligenParteibezeichnungenkanndie Größe der Druckbuchstabendem zur
VerfiigungstehendenRaum entsprechendangepaßtwerden.

§ 41

Zurückziehungder Kreiswahlvorschläge

(1) Eine wahlwerbendePartei kannihre Kreiswahlvorschlägedurch eine schriftliche
Erklärung zurückziehen.DieseErklärungmußjedoch spätestensam 20. Tag vor dem Wahltag
bis 16 Uhr bei der Kreiswahlbehördeeinlangenund von demMitglieddes Landtages oder von
mehr als der Hälfte der Wahlberechtigten,die seinerzeitden Wahlvorschlagunterstützt haben,
gefertigt sein.

(2) Ein Kreiswahlvorschlag gilt weiters als zurückgezogen, wenn sämtliche
Wahlwerberdesselbenim eigenenNamen schriftlichbis zum20. Tag vor demWahltag 16Uhr
gegenüber der Kreiswahlbehördeauf ihreWahlwerbungverzichtethaben.

IV. Hauptstück
Abstimmungsverfahren

1.Abschnitt
.Wahlort,Wahllokal,Wahlzeit,Wahlzeugen

§42

GemeindealsWahlort,Verfiigungender Gemeindewahlbehörden

(1) Jede Gemeindeist Wahlort.
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(2) Die Gemeindewahlbehörde hat spätestens am 14. Tag vor dem Wahltag die
Wahllokale, die Verbotszonen und die Wah1zeit nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
festzusetzen.

(3) Die Gemeindewahlbehörde hat jene Wahlbehörde zu bestimmen, welche die bei der
Sonderwahlbehörde abgegebenen Stimmzettel in ihre eigenen Feststellungen gemäß § 65 Abs.
5 ununterscheidbar einzubeziehen hat. Wurde ein Ortsverwaltungsteil oder Stadtbezirk als ein
Wahlsprengel festgesetzt oder in mehrere Wahlsprengel unterteilt, sind die bei der
Sonderwahlbehörde abgegebenen Stimmzettel dieses Ortsverwaltungsteiles oder Stadtbezirkes
in die Feststellungen der Sprengelwahlbehörde dieses Wahlsprengels, bei mehreren
Wahlsprengel in die Feststellungen der von der Gemeindewahlbehörde zu bestimmenden
Sprengelwahlbehörde, ununterscheidbar einzubeziehen.

(4) Die gemäß Abs. 1 getroffenen Verfiigungen sind von der Gemeindewahlbehörde
spätestens am fiinften Tag vor dem Wahltag ortsüblich, jedenfalls durch Anschlag am Gebäude
des Wahllokals kundzumachen. In der Kundmachung ist auch an das im § 45 Abs. 1
ausgesprochene Verbot der Wahlwerbung, der Ansammlung von Menschen und des Waffen
tragens mit dem Beifiigen hinzuweisen, daß Übertretungen dieser Verbote bestraft werden.

(5) Die von der Gemeindewahlbehörde gemäß Abs. 1 getroffenen Verfügungen sind
der Bezirkswahlbehörde unverzüglich mitzuteilen.

§43

Wahllokale

(1) Das Wahllokal muß für die Durchführung der Wahlhandlung geeignet sein.Die für
die Vornahme der Wahl erforderlichen Einrichtungsstücke, wie der Tisch für die
Wahlbehörde, in dessen Nähe ein Tisch rur die Wahlzeugen, die Wahlurne und die
erforderlichen Wahlzellen mit Einrichtung sind von der Gemeinde beizusteIlen. Ebenso ist
darauf zu achten, daß in dem Gebäude des Wahllokals womöglich ein entsprechender
Warteraum für die Wähler zur Verfiigung steht.

(2) In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, ist in der Regel fiir jeden
Wahlsprengel innerhalb desselben ein Wahllokal zu bestimmen. Das Wahllokal kann aber auch
in ein außerhalb des Wahlsprengels liegendes Gebäude verlegt werden, wenn dieses Gebäude
ohne besondere Schwierigkeiten von den Wahlberechtigten erreicht werden kann. Auch kann
in solchen Gemeinden für mehrere Wahlsprengel ein gemeinsames Wahllokal bestimmt
werden, soferne dasLokal ausreichend Raum rur die Unterbringung der Wahlbehörden und
fiir die gleichzeitige Durchfiihrung mehrerer Wahlhandlungen bietet und entsprechende
Warteräume für die Wähler aufweist.

(3) In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, hat die Gemeindewahlbehörde
mindestens ein Wahllokal für Wahlkartenwähler zu bestimmen, in dem die mit Wahlkarten
versehenen Wähler ihr Stimmrecht auszuüben haben. Mitglieder der Wahlbehörden sowie
deren Hilfskräfte und den Wahlzeugen bleibt es jedoch, falls sie Wahlkarten besitzen, unbe
nommen, ihr Wahlrecht auch vor der Wahlbehörde, bei der sie Dienst verrichten, auszuüben.
Die Bestimmungen des § 54 werden von den Vorschriften dieses Absatzes nicht berührt.
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§44

Wahlzelle

(1) In jedem Wahllokal muß mindestens eine Wahlzelle vorhanden sein. Um eine
rasche Abfertigung der Wähler zu ermöglichen,können für eine Wahlbehörde auch mehrere
Wahlzellen aufgestellt werden, soweit die Überwachung der Wahlhandlung durch die
Wahlbehörde dadurch nicht gefährdet wird. Bei Wahlsprengeln mit mehr als 500
Wahlberechtigtensind im WahllokalmindestenszweiWahlzellenaufzustellen.

(2) Die Wahlzelleist derart herzustellen,daß der Wähler in der Zelle unbeobachtet von
allen anderen im Wahllokal anwesenden Personen den Stimmzettel ausfiillen und in das
Wahlkuvertgeben kann.

(3) Als Wahlzellegenügt, wenn zu diesemZweck eigens errichtete, feste Zellen nicht
zur Verfügung stehen, jede Absonderungsvorrichtungim Wahllokal, die ein Beobachten des
Wählers in der Wahlzelleverhindert. Die Wahlzellewird sohin insbesondere durch einfache,
mit undurchsichtigemPapier oder Stoff bespannte Holzrahmen, durch die Anbringung eines
Vorhanges in einer Zimmerecke,durch Aneinanderschiebenvon größeren Kästen oder durch
entsprechende Aufstellungvon Schultafelngebildetwerden können. Sie ist womöglich derart
aufzustellen, daß der Wähler die Zelle von einer Seite betreten und auf der anderen Seite
verlassenkann.

(4) Die Wahlzelle ist mit einem Tisch und mit einem Stuhl oder mit einem Stehpult
sowie mit einer Schreibunterlagezu versehen und mit dem erforderlichenMaterial fiir die
Ausfiillungdes Stimmzettels(womöglichFarbstift) auszustatten. Außerdem sind die von der
Kreiswahlbehörde abgeschlossenenund von ihr veröffentlichtenParteilisten in der Wahlzelle
an einer sichtbaren Stelle anzuschlagen.Es ist auch dafiirSorge zu tragen, daß die Wahlzelle
während der Wahlzeit ausreichendbeleuchtetist.

§ 45

Verbotszonen

(1) Im Gebäude des Wahllokals und in einem von der Gemeindewahlbehördezu
bestimmenden Umkreis ist am Wahltag jede Art der Wahlwerbung,wie Ansprachen an die
Wähler, Anschlag oder Verteilung von Wahlauftufen und dergleichen, ferner jede
Ansammlungvon Menschensowie das Tragenvon Waffenverboten.

(2) Vom Waffenverbot gemäß Abs. 1 sind die im Dienst befindlichen Organe des
öffentlichenSicherheitsdienstesausgenommen.
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§ 46

Wahlzeit

(1) Der Beginn und die Dauer der Stimmabgabe ist so festzusetzen, daßden Wählern
die Ausübung des Wahlrechtes tunlichst gesichert ist. Das Ende der Wahlzeit darf nicht später
als auf 17 Uhr festgelegt werden.

(2) Die Wahlzeit darfnicht weniger als zwei Stunden betragen. Dies gilt nicht fiir die
Sonderwahlbehörde.

(3) Die Wahlzeit der Sonderwahlbehörde endet eine Stunde vor dem Ende der
Wahlzeit der gemäß § 42 Abs. 3 bestimmten Wahlbehörde.

§ 47

Wahlzeugen

(1) In jedes Wahllokal können von jeder Partei, deren Wahlvorschlag von der
Kreiswahlbehörde veröffentlicht wurde, zwei Wahlzeugen zu jeder Wahlbehörde entsendet
werden. Zu Wahlzeugen können nur Personen bestellt werden, die in dem Wahlkreis, in dem
dasWahllokal liegt, ihren Wohnsitz (§ 24) haben. Die Wahlzeugen sind der Bezirkswahl
behörde spätestens am zehnten Tag vor dem Wahltag durch den zustellungsbevollmächtigten
Vertreter der Partei schriftlich namhaft zu machen; jeder Wahlzeuge erhält von der
Bezirkswahlbehörde einen Eintrittschein, der ihnzum Eintritt in dasWahllokal ermächtigt und
beimBetreten des Wahllokals der Wahlbehörde vorzuweisen ist.

(2) Die Wahlzeugen haben lediglich als Vertrauensmänner der wahlwerbenden Partei
zu fungieren; ein weiterer Einfluß auf den Gang der Wahlhandlung steht ihnen nicht zu. Den
Wahlzeugen ist keine Verpflichtung zur Verschwiegenheit über ihnen aus ihrer Tätigkeit
bekanntgewordenen Tatsachen auferlegt.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind sinngemäß auf die Sonderwahlbehörden
anzuwenden.

2. Abschnitt
Wahlhandlung

§ 48

Sicherung der Ordnung

(1) Der Wahlleiter hat fiir die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der
Wahlhandlung und rur die Beobachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes Sorge zu tragen.
Überschreitungen des Wirkungskreises der Wahlbehörde hat er nicht zuzulassen.
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(2) In das Wahllokal dürfen außer der Wahlbehörde nur deren Hilfsorgane, die
Wah1zeugen, die Wähler behufs Abgabe der Stimme und die allenfalls zur Aufrechterhaltung
der Ruhe und Ordnung erforderlichen Amtspersonen zugelassen werden. Nach Abgabe ihrer
Stimme habendie Wähler das Wahllokal sofort zu verlassen.

(3) Sofern es zur ungestörten Durchfiihrung der Wahl erforderlich erscheint, kann der
Wahlleiter verfügen, daß die Wähler nur einzeln in das Wahllokal eingelassen werden.

: (4) Den Anordnungen des Wahlleiters hat jedermann unbedingt Folge zu leisten.

§49

Beginn der Wahlhandlung

(1) Am Tag der Wahl zur festgesetzten Stunde und in dem dazu bestimmten Wahllokal
wird die Wahlhandlung durch den Wahlleiter eingeleitet, der der Wahlbehörde das
Wählerverzeichnis nebst dem vorbereiteten Abstimmungsverzeichnis (Muster Anlage S). die
WahIkuverts und die amtlichen Stimmzettel übergibt und ihr die Bestimmungen des § 18 uber
die Beschlußflihigkeit der Wahlbehörde vorhält. Der Wahlleiter hat der Wahlbehorck cbe
Anzahlder gegen Empfangsbestätigung (§ 56 Abs. 3) übernommenen amtlichen Stimmund
bekanntzugeben, vor der Wahlbehörde diese Anzahl zu überprüfen und das Ergebnis 111der
Niederschrift festzuhalten.

(2) Unmittelbar vor Beginn der Stimmabgabe hat sich die Wahlbehörde zu überzeupn.
daß die Wahlurne leer ist.

(3) Die Stimmabgabe beginnt damit, daß die Mitglieder der Wahlbehorde. Ihn
etwaigen Hilfskräfte, die Vertrauenspersonen und die Wahlzeugen ihre Stimme abtt~

Soweit sie im Wählerverzeichnis eines anderen Wahlsprengels eingetragen sind. können W ihr

Wahlrecht vor der Wahlbehörde, bei der sie Dienst verrichten, nur auf Grund einer WahJ".ru
ausüben. Im übrigen gelten für die Ausübung der Wahl durch WahlkartenwahJer ~
Bestimmungen des § 53.

(4) Auf die Wahlhandlung vor der Sonderwahlbehörde ist Abs. 1 mit der MaßpM
anzuwenden, daß an Stelle des Wählerverzeichnisses das Verzeichnis gemäß § 32 AbI I DI

treten hat. Der Abs. 3 ist nicht anzuwenden.

(5) Die Sonderwahlbehörde hat sich sodannzu den im Verzeichnis gemäß § 32 Abs I
dargestellten Aufenthaltsorten zu begeben; hiebei sind die §§ 51, 52 Abs. 1 bis 5 und ~
Abs. 2 zweiter Satz sinngemäß anzuwenden.

§ 50

Persönliche Ausübung des Wahlrechtes

(1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; blinde, schwer sehbehinderte und
gebrechliche Wähler dürfen sich von einer Geleitperson, die sie selbst auswählen können,
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führen und sich von dieser bei der WahIhandlung helfen lassen. Von diesen Fällen abgesehen,
darf die Wahlzelle jeweils nur von einer Person betreten werden.

(2) Gebrechliche Personen sind solche, die gelähmt oder des Gebrauches der Hände
unfähig oder von solcher körperlicher Verfassung sind, daß ihnen das Ausfiillen des amtlichen
Stimmzettels ohne fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann.

(3) über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer Geleitperson entscheidet im
Zweifelsfalle die Wahlbehörde. Jede Stimmabgabe mit Hilfe einer Geleitperson ist in der
Niederschrift festzuhalten.

§ 51

Identitätsfeststellung

(1) Jeder Wähler tritt vor die Wahlbehörde, nennt seinen Namen, gibt seine
Wohnadresse an und legt, soferne er der Mehrheit der Mitglieder der Wahlbehörde nicht
persönlich bekannt ist, eine Urkunde oder sonstige amtliche Bescheinigung vor, aus der seine
Identität einwandfrei ersichtlich ist.

(2) Als Urkunden oder amtliche Bescheinigungen zur Glaubhaftmachung der Identität
kommen mit einem Lichtbild ausgestattete Identitätsdokumente (zB Reisepaß,
Personalausweis, Führerschein, Postausweis udgl.) in Betracht.

(3) Ergeben sich Zweifel über die Identität des Wählers, hat die Wahlbehörde über die
Zulassung zur Stimmabgabe zu entscheiden. Gegen die Zulassung zur Stimmabgabe aus
diesem Grund kann von den Mitgliedern der Wahlbehörde, den Wahlzeugen sowie von den
allenfalls im Wahllokal befindlichen Wahlberechtigten nur solange Einspruch erhoben werden,
als die Person, deren Wahlberechtigung in Zweifel gezogen wird, ihre Stimme nicht abgegeben
hat. Die Wahlbehörde hat in jedem Einzelfall vor Fortsetzung der Wahlhandlung zu
entscheiden. Gegen diese Entscheidung ist kein Rechtsmittel zulässig.

§ 52

Stimmabgabe

(1) Ist der Wähler der Mehrheit der Mitglieder der Wahlbehörde bekannt oder hat er
sich entsprechend ausgewiesen und ist er im Wählerverzeichnis eingetragen, so hat ihm der
Wahlleiter oder ein vom Wahlleiter bestimmtes Mitglied der Wahlbehörde ein leeres
Wahlkuvert und einen amtlichen Stimmzettel auszufolgen. Hieraufhat sich der Wähler in die
Wahlzelle zu begeben, den amtlichen Stimmzettel auszufiillen und diesen in das Kuvert zu
legen. Hieraufhat der Wähler aus der Wahlzelle zu treten und dem Wahlleiter oder einem von
diesem bestimmten Mitglied der Wahlbehörde das Kuvert zu übergeben. Dieser hat das Kuvert
in die Wahlurne zu geben. Mit Zustimmung und unter Aufsicht des Wahlleiters kann der
Wähler das Wahlkuvert auch selbst in die Wahlurne geben.

(2) Ist dem Wähler beim Ausfiillen des amtlichen Stimmzettels ein Fehler unterlaufen,
so ist ihm auf sein Verlangen ein weiterer Stimmzettel auszufolgen; hiebei findet Abs. 1
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sinngemäßAnwendung.Der Wählerhat den ihmzuerst ausgehändigtenamtlichenStimmzettel
durch Zerreißen vor der Wahlbehörde unbrauchbar zu machen und zwecks Wahrung des
Wahlgeheimnissesmit sichzu nehmen.

(3) Die Aushändigung eines weiteren amtlichen Stimmzettels ist in jedem Falle im
Abstimmungsverzeichnisfestzuhalten.

(4) Der Name des Wählers,der seine Stimmeabgegebenhat, wird von einemBeisitzer
oder Hilfsorgander Wahlbehördein das Abstimmungsverzeichnisunter fortlaufenderZahl und
unter Beisetzung der fortlaufendenZahl des Wählerverzeichnisseseingetragen. Gleichzeitig
wird sein Name von einem zweiten Beisitzer oder Hilfsorgan der Wahlbehörde im
Wählerverzeichnisabgestrichen.

(5) Die fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeichnisseswird von dem zweiten
Beisitzer oder Hilfsorgan der Wahlbehörde in der Rubrik "Abgegebene Stimme" des
Wählerver- zeichnisses an entsprechender Stelle (männliche, weibliche Wahlberechtigte)
vermerkt.

(6) Hieraufhat der Wählerdas Wahllokalzu verlassen.

§ 53

StimmabgabebeiWahlkartenwählem

(1) Der Wahlkartenwählerhat neben der Wahlkarteauch noch eine der im § 51 Abs. 2
angefiihrten Urkunden oder amtlichen Bescheinigungenvorzuweisen, aus denen sich seine
Identität mit der in der Wahlkarte bezeichnetenPerson ergibt. Der Wahlleiteroder das vom
Wahlleiter bestimmte Mitglied der Wahlbehörde hat den vom Wahlkartenwähler zu
übergebenden Briefumschlag(§ 34 Abs. 3) zu öffnenund den darin befindlichenamtlichen
Stimmzettel zu entnehmen. Dieser Stimmzettelist dem Wahlkartenwählermit einem leeren
Wahlkuvert, bei Wahlkartenwählem aus anderen Wahlkreisen mit dem nur fiir solche
Wahlkartenwähler bestimmten verschließbaren Wahlkuvert auszufolgen. Auf dem
verschließbaren Wahlkuvert ist vor Übergabe an den Wähler die Nummer des Wahlkreises
einzusetzen, die auf der Wahlkarte eingetragen ist. Der Wahlkartenwählerist ausdrücklich
darauf aufinerksam zu machen, daß zur Stimmabgabeder bereits bei der Ausstellung der
Wahlkarte ausgefolgte amtliche Stimmzettel zu verwenden ist. Hat ein Wahlkartenwähler
diesen Stimmzettel nicht mehr zur Verfiigung, so ist ihm, wenn seine Wahlkarte von einer
Gemeinde des Wahlkreises ausgestellt wurde, in dem auch der Wahlort liegt, ein amtlicher
Stimmzetteldes Wahlkreises(§ 56), wenn es sichaberum einenWahlkartenwähleraus einem
anderen Wahlkreis handelt, ein leerer amtlicher Stimmzettel (§ 57) auszufolgen. Auf dem
leeren amtlichen Stimmzettel ist vor Übergabe an den Wähler die Nummer des Wahlkreises
einzusetzen,die auf der Wahlkarteeingetragenist.

(2) Hieraufhat sich der Wahlkartenwählerin die Wahlzellezu begeben, den amtlichen
Stimmzettelauszufiillenund diesen in das Kuvert zu geben. Falls das Wahlkuvertvon einem
Wahlkartenwähler stammt, der nicht in einer Gemeindedes Wahlkreises als wahlberechtigt
eingetragen ist, hat dieser das Wahlkuvert zu verschließen.Hierauf hat der Wähler aus der
Wahlzelle zu treten und dem Wahlleiter oder einem von diesem bestimmten Mitglied der
Wahlbehördedas Kuvert zu übergeben.Dieser hat das Kuvert in ein besonderes Behältniszu
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geben. Mit Zustimmung und unter Aufsicht des Wahlleiters kannder Wähler das Wahlkuvert
auch selbst in das besondere Behältnis geben.

(3) Der Name des Wahlkartenwählers ist, soferne es sich nicht um einen
Wahlkartenwähler nach Abs. 4 handelt, am Schluß des Wählerverzeichnisses unter
fortlaufenden Zahlen einzutragen und in der Niederschrift über den Wahlvorgang anzumerken.
Die Wahlkarte ist dem Wähler abzunehmen, mit der fortlaufenden Z8hl des
Wählerverzeichnisses zu versehen und der Niederschrift anzuschließen. Wurde ein Wahllokal
nur : für Wahlkartenwähler· bestimmt, so ist die fortlaufende Z8hl des
Abstimmungsverzeichnisses auf der Wahlkarte zu vermerken.

(4) Erscheint ein Wahlkartenwähler vor der Wahlbehörde, in deren Wählerverzeichnis
er eingetragen ist, um sein Wahlrecht auszuüben, so hat er unter Verwendung des ihmbereits
mit der Wahlkarte ausgefolgten amtlichen Stimmzettels und unter Beobachtung der übrigen
Bestimmungen dieses Gesetzes seine Stimme abzugeben, nachdem er die Wahlkane der
Wahlbehörde übergeben hat.

(5) Die Bestimmungen des § 52 Abs. 2 bis 6 finden sinngemäß Anwendung.

§ 54

Ausübung des Wahlrechtes in Heil- und Pflegeanstalten

(1) Um den in den Heil- und Pflegeanstalten untergebrachten Pfleglingen die AUI&IbunI
des Wahlrechtes zu erleichtern, kanndie Gemeindewahlbehörde für den örtlichen Bereschdn
Anstaltsgebäudes einen besonderen Wahlsprengel errichten. Hiebei sind die~
Bestimmungen über die Festsetzung der Wahlsprengel sinngemäß anzuwenden In elf'C'tTl
solchen Wahlsprengel können auch Pfleglinge mit Wahlkarten ihr Stimmrecht ausuben

(2) Die nach Abs. 1 zuständige Sprengelwahlbehörde kannsich mit ihren Hilborllanft",
und den Wahlzeugen zum Zwecke der Entgegennahme der Stimmen bettlägeriger Pflqt1a~

auch in deren Liegeräume begeben. Hiebei ist durch entsprechende Einrichtungen cr.Ii
Aufstellung eines Wandschirmes udgl.) vorzusorgen, daßder Pflegling unbeobachtet ~ allftl
anderen imLiegeraum befindlichen Personen seinen Stimmzettel ausfiillen und in das&hmvom

Wahlleiter ZU übergebende Wahlkuvert einlegen kann.

(3) In Anstalten unter ärztlicher Leitung kann diese einzelnen Pfleglingen lIU'

gewichtigen medizinischen Gründen die Ausübung des Wahlrechtes untersagen.

3. Abschnitt
Wahlkuverts, Stimmzettel

§ 55

Wahlkuverts

(1) Für die Wahl sind undurchsichtige Wahlkuverts in einheitlicher Größe, Form und
Farbe zu verwenden.
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(2) Wörter, Bemerkungen oder Zeichen dürfen auf den Wahlkuverts nicht angebracht
werden.

§ 56

Amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises

(1) Der amtliche Stimmzettel des Wahlkreises hat die Parteibezeichnungen
einschließlich allOOligerKurzbezeichnungen, die Wahlwerber der Parteien, im übrigen aber die
aus dem Muster Anlage 6 ersichtlichen Angaben zu enthalten. Die amtlichen Stimmzettel
dürfen nur aufAnordnung der Kreiswahlbehörde hergestellt werden.

(2) Die Größe des amtlichen Stimmzettels hat sich nach der Anzahl der im Wahlkreis
zu berücksichtigenden Parteien zu richten. Das Ausmaß hat zumindest dem Fonnat DIN A4
zu entsprechen. Die Angaben auf dem Stimmzettel sind in schwarzer Farbe zu drucken und
müssen für alle Parteien die gleiche Form aufweisen. Bei mehr als dreizeiligen
Parteibezeichnungen kann jedoch die Größe der Schriften dem zur Verfiigung stehenden
Raum angepaßt werden. Die Parteien und ihre Wahlwerber sind aufdem Stimmzettel zuerst in
der oberen Hälfte von linksnach rechts und dannin der unteren Hälfte von linksnach rechts in
der im § 40 Abs. 2 und 3 fiir die Kreiswahlvorschläge vorgeschriebenen Reihenfolge
anzufiihren. Die Wahlwerber sind mit Familien- und Vornamen sowie Geburtsjahr anzugeben.
Die Reihenfolge der Wahlwerber hat jener auf den kundgemachten Kreiswahlvorschlägen zu
entsprechen.

(3) Die amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises sind durch die Kreiswahlbehörde den
Gemeinden über die Bezirksverwaltungsbehörden entsprechend der endgültigen Zahl der
Wahlberechtigten in der Gemeinde, zusätzlich einer Reserve von 15 vH zur Verfiigung zu
stellen. Eine weitere Reserve von fiinf vH ist den Bezirksverwaltungsbehörden fiir einen
allfälligen zusätzlichen Bedarf der Wahlbehörden am Wahltag zu übermitteln. Die amtlichen
Stimmzettel sind jeweils gegen eine Empfangsbestätigung in zweifacher Ausfertigung
auszufolgen; hiebei ist eine Ausfertigung fiir den übergeber, die zweite Ausfertigung für den
übemehmer bestimmt.

§ 57

Leerer amtlicher Stimmzettel

(1) Der leere amtliche Stimmzettel hat eine Rubrik, in die der Wähler die
Parteibezeichnung (Kurzbezeichnung) sowie einen Wahlwerber der von ihm gewählten Partei
eintragen kann, sowie die aus dem Muster Anlage 7 ersichtlichen Angaben zu enthalten. Der
leere amtliche Stimmzettel darf nur auf Anordnung der Landeswahlbehörde hergestellt
werden.

(2) Das Ausmaß des leeren amtlichen Stimmzettels hat ungetlihr dem Format DIN A5
zu entsprechen.
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(3) Die leeren amtlichen Stimmzettel sind den Gemeinden über die
Bezirksverwaltungsbe-hörden in der erforderlichenAnzahlzu übermitteln.§ 56 Abs. 3 letzter
Satz gilt sinngemäß.

§ 58

GemeinsameBestimmungenfür den amtlichenStimmzettel

(1) Zur Stimmabgabedarf nur der vom Wahlleitergleichzeitigmit dem Wahlkuvert
demWählerübergebeneamtlicheStimmzettelverwendetwerden.

(2) Die Kosten der Herstellungder amtlichenStimmzettelund der Musterstimmzettel
(§ 59) sindvom Land zu tragen.

§ 59

ZustellungeinesMusterstimmzettels

(1) Jedem Wahlberechtigtenist ein Musterstimmzettelzur Verfiigungzu stellen.Die
Gemeindehat dafiirzu sorgen,daß dieserspätestensamviertenTag vor demWahltag bei der
im WählerverzeichnisangefiihrtenAdressedes Wahlberechtigteneinlangt.Aufdie Ausfolgung
einesMusterstimmzettelsbestehtkeinRechtsanspruch.

(2) Der Musterstimmzettelhat hinsichtlichder Größe und der darauf befindlichen
Angaben dem amtlichen Stimmzettelzu entsprechen.In der Farbe des Papiers hat er sich
jedoch deutlichvon diesemzu unterscheiden.überdies muß er den Aufdruck "Muster" und
"UngültigerStimmzettel"aufweisen.

(3) Die Musterstimmzettelsind von der Kreiswahlbehördeanfertigenzu lassen und
über die Bezirksverwaltungsbehördenden Gemeindenentsprechendder endgültigenZahl der
Wahlberechtigtenin der Gemeindezur Verfiigungzu stellen.

§60

Ausfiillendes Stimmzettels

(1) Der Wählerhat auf dem Stimmzetteljene Partei zu bezeichnen,die er wählenwill.

(2) Jeder Wähler-istberechtigt,auf dem StimmzettelWahlwerbemjener Partei, die er
wählt, bis zu drei Vorzugsstimmenzu geben.Zwei davon kanner auf denselbenWahlwerber
vereinen. Der Wähler gibt die Vorzugsstimmen,indem er in die auf dem Stimmzettelneben
den Namen der WahlwerberaufscheinendenKästchenfür jede Vorzugsstimmeein liegendes
Kreuz oder ähnlichdeutlichesZeicheneinträgt.

(3) Als Wahlwerber gemäß Abs. 2 gelten jeweils die von einer Partei in den
KreiswahlvorschlagaufgenommenenWahlwerber.
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4. Abschnitt
Gültigkeitund Ungültigkeitvon Stimmzetteln

§ 61

GültigerStimmzettel

(1) Der amtlicheStimmzetteldes Wahlkreisesist gültig ausgefiillt,wenn der Wähler
durch Anbringenvon Zeichenoder Worten auf dem Stimmzetteleindeutigzu erkennengibt,
welche Partei er wählen will. Dies kann insbesonderedadurch geschehen, daß der Wähler
ausschließlichentweder
1. in einem einzigender neben den ParteibezeichnungenvorgedrucktenKreise ein liegendes

Kreuzoder einähnlichdeutlichesZeicheneinträgtoder
2. die ParteibezeichnungeinereinzigenPartei aufandere Weiseanzeichnetoder
3. die Parteibezeichnungender übrigenParteiendurchstreichtoder
4. die BezeichnungeinereinzigenPartei auf dem Stimmzettelanbringtoder
S.einemoder mehrerenWahlwerbemeinereinzigenParteiVorzugsstimmengibt oder
6. sämtlicheWahlwerberder übrigenParteiendurchstreicht.

(2) Mehrere Stimmzettelin einemWahlkuvertzählenals ein Stimmzettel.Die Stimme
ist gültig,
1.wenn sich in demWahlkuvertnur eineinzigergültigausgefiillterStimmzettelbefindetoder
2. fiir den Fall, daß sich in dem Wahlkuvertmehreregültig ausgefiillteStimmzettelbefinden,

wenn allediesegültigausgefiilltenStimmzettelauf dieselbePartei lauten.

(3) Auf einem Stimmzettel angebrachte Zeichen oder Worte, die nicht der
Bezeichnungder gewähltenPartei oder der Vergabevon Vorzugsstimmendienen,habenauf
die Gültigkeit des Stimmzettelskeinen Einfluß. Dasselbe gilt von allfälligenBeilagen im
Wahlkuvert.

§ 62

UngültigerStimmzettel

(1) Der amtlicheStimmzettelist ungültig,wenn
1. ein andererals der amtlicheStimmzettelzur Stimmabgabeverwendetwurde oder
2. zwei oder mehrereParteienangezeichnetwurdenoder
3. ausschließlichWahlwerbemverschiedenerParteienVorzugsstimmengegebenwurden

oder
4. weder eine Partei angezeichnetnoch einem Wahlwerbereine Vorzugsstimmegegeben

wurde und auf dem Stimmzettelauch keine Bezeichnungim Sinne des § 61 Abs. 1 Z 4
aufscheintoder

S. der Stimmzettelderart beeinträchtigtwurde, daß die Bezeichnungeiner bestimmtenPartei
oder einesbestimmtenWahlwerbersnichtersichtlichist oder

6. aus dem vom Wähler angebrachtenZeichenoder der sonstigenKennzeichnungnicht ein
deutig hervorgeht,welchePartei er wählenwollte.

(2) Leere WahlkuvertszählenalsungültigeStimmzettel.
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(3) Enthält ein Wahlkuvert mehrere Stimmzettel, die auf verschiedene Parteien lauten,
so zählen sie, wenn sich ihre Ungültigkeit nicht schon aus anderen Gründen ergibt, als ein
ungültiger Stimmzettel.

§ 63

Gültigkeit eines leeren amtlichen Stimmzettels

(l) Der leere amtliche Stimmzettel ist dann gültig ausgefiillt, wenn aus ihm eindeutig
zu erkennen ist, welche Parteiliste der Wahlkartenwähler wählen wollte. Dies ist insbesondere
der Fall, wenn der Wähler die Parteibezeichnung oder die Kurzbezeichnung einer Partei
anfUhrt,die in dem Wahlkreis, in welchem er in das Wählerverzeichnis einer Gemeinde
eingetragen ist, veröffentlicht wurde.

(2) Der Wahlkartenwähler kann auf dem ihm ausgefolgten leeren amtlichen
Stimmzettel durch Eintragung eines, zweier oder dreier Wahlwerber der von ihm
ausgewählten Partei Vorzugsstimmen gültig vergeben, wenn im leeren amtlichen Stimmzettel
der Wahlkreis eingesetzt und eindeutig erkennbar ist.

(3) Die Vorschriften des § 61 gelten sinngemäß.

§64

Ungültigkeit eines leeren amtlichen Stimmzettels

(1) Der leere amtliche Stimmzettel ist ungültig, wenn
1. aus der vom Wähler vorgenommenen Eintragung nicht eindeutig hervorgeht, welche Partei

er wählen wollte, oder
2. eine Partei bezeichnet wurde, von der ein Kreiswahlvorschlag in dem Wahlkreis, in welchem

der Wahlberechtigte im Wählerverzeichnis einer Gemeinde eingetragen ist, nicht
veröffentlicht wurde, oder

3. keine Partei und auch kein Wahlwerber bezeichnet wurde, oder
4. nur ein Wahlwerber bezeichnet wurde, der nicht in einer Parteiliste der vom Wähler zu

wählenden Partei aufscheint, oder
S. die Nummer des Wahlkreises (§ S3 Abs. 1 letzter Satz) nicht eingesetzt oder nicht ein

deutig erkennbar ist.

(2) Die Bestimmungen des § 62 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie der Abs. 2 und 3 gelten
sinngemäß.
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5. Abschnitt
Feststellungdes örtlichenWahlergebnisses

§ 65

Stirnmzettelprüfung,Stimmenzählung

(I) Wenn die für die Wahlhandlungfestgesetzte Zeit abgelaufenist und alle bis dahin
im Wahllokaloder in dem von der WahlbehördebestimmtenWarteraum erschienenenWähler
gestimmt haben, erklärt die Wahlbehörde die Stimmabgabefür geschlossen. Nach Abschluß
der Stimmabgabe ist das Wahllokal, in dem nur die Mitglieder und Ersatzmitglieder der
Wahlbehörde, deren Hilfsorgane, die Vertrauenspersonen und die Wahlzeugen verbleiben
dürfen, zu schließen.

(2) Nach Schließungdes Wahllokals(Abs. 1) hat die Wahlbehördezunächst die nicht
zur Ausgabe gelangten amtlichen.Stimmzettel zu verpacken und mit einer entsprechenden
Aufschriftzu versehen.

(3) Die Wahlbehörde hat sodann die in einem besonderen Behältnis befindlichen
Wahlkuverts der Wahlkartenwähleraus anderenWahlkreisenzu zählenund zu verpacken. Der
Umschlag ist fest zu verschließenund mit einer Siegelmarkezu versehen. Auf dem Umschlag
ist die Nummer des Wahlkreisesund die Anzahlder im Umschlag enthaltenen ungeöffneten
Wahlkuverts anzugeben.

(4) Nach Abschlußdes im Abs. 3 festgesetztenVorganges hat die Wahlbehörde die in
der Wahlurne befindlichenWahlkuvertsgründlichzu mischen,die Wahlurnezu entleeren und
festzustellen:
1. die Zahl der abgegebenenWahlkuverts,
2. die Zahl der im AbstimmungsverzeichniseingetragenenWähler,
3. den mutmaßlichen Grund, wenn die zu Z 1 zuzüglich der Zahl der Wahlkuverts der

Wahlkartenwähleraus anderenWahlkreisenmit der Zahlzu Z 2 nichtübereinstimmt.

(5) Die Wahlbehördeöfthet hieraufdievon den Wählerndes Wahlkreisesabgegebenen
Wahlkuverts, entnimmt die Stimmzettel,überprüft deren Gültigkeit, versieht die ungültigen
Stimmzettelmit fortlaufendenNummernund stellt fest:
1. die Zahl der abgegebenengültigenund ungültigenStimmen,
2. die Zahl der abgegebenenungültigenStimmen,
3. die Zahl der abgegebenengültigen Stimmen,
4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen (partei

summen).

(6) Nach Feststellung der Parteisummenhat die Wahlbehördeauf Grund der gültigen
Stimmzettel die von jedem Wahlwerber erreichten Wahlpunkte zu ermitteln. Die Zahl der
Wahlpunkte ist durch Zusammenzählender Listenpunkteund der Vorzugspunktezu ermitteln.
Hiebeiist wie folgt vorzugehen:
1. Der auf dem Stimmzettel an erster Stelle angeführte Wahlwerber erhält je Stimmzettel

doppelt so viele Listenpunkte, wie Mandate im betreffendenWahlkreis zu vergeben sind.
Der auf dem Stimmzettel an zweiter Stelle angeführte Wahlwerber erhält einen Punkt
weniger, der an dritter Stelleangefiihrteerhält zweiPunkte wenigerund so fort.

2. Für jede Vorzugsstimmeerhält der Wahlwerber20 Vorzugspunkte.
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(7) Die Vergabe der Vorzugsstimrnen ist gültig, wenn der Wähler eindeutig zu
erkennengibt, welchenWahlwerbernder von ihmgewähltenPartei er die zulässigeAnzahl der
Vorzugsstimmen geben will. Die Vergabe von Vorzugsstimmenist insbesondere ungültig,
wenn
1. der Wähler den Wahlwerbemder von ihmgewähltenPartei mehr als drei Vorzugsstimmen

gibt,
2. im Falle des § 61 Abs. 2 Z 2 auf den gültigen Stimmzettelndie Vorzugsstimmen den

Wahlwerbernder gewähltenPartei unterschiedlichgegebenwerden.
Die Vergabe von Vorzugsstimmenan Wahlwerbereiner anderen als der gewähltenPartei und
die Vergabe jener Vorzugsstimmenfür denselbenWahlwerber,die über die Anzahl von zwei
hinausgehen,gelten als nicht erfolgt.

(8) Die nach den Absätzen3, 4, 5 und 6 getroffenenFeststellungensind sofort in der
Niederschrift(§ 66) zu beurkundenund in den Gemeinden,die in Wahlsprengeleingeteiltsind,
der Gemeindewahlbehörde,in den übrigenGemeindender Kreiswahlbehördeauf die schnellste
Art, wenn möglich telefonisch,bekanntzugeben.Wurden Stimmendurch Wahlkartenwähler
aus anderen Wahlkreisennicht abgegeben,so ist es hiebei ausdrücklichbekanntzugeben.Die
Kreiswahlbehörden können anordnen, daß die Übennittlung dieser Ergebnisse an sie
unmittelbaroder im Wege der Bezirkswahlbehördenzu erfolgenhat.

(9) Die Sonderwahlbehördehat die nicht zur Ausgabe bzw. Verwendung gelangten
amtlichen Stimmzettel zu verpacken, mit einer entsprechendenAufschrift zu versehen und
sodann sämtlichein der WahlurnebefindlichenWahlkuvertsin die Wahlurneder gemäß § 42
Abs. 3 bestimmten Wahlbehördezu geben. Hiebei ist eine Niederschriftunter sinngemäßer
Anwendung des § 66 Abs. 1, 2 Z 1 bis 5, 7 und 8 abzufassen.Der Niederschrift sind das
Verzeichnis gemäß § 32 Abs. 8 sowie die Unterlagen gemäß § 66 Abs. 3 Z 2, 4 und 7
anzuschließen.§ 66 Abs.4 bis 6 ist anzuwenden.

§66

Niederschrift

(1) Die Wahlbehördehat hierauf den Wahlvorgangund das örtliche Wahlergebnis in
einerNiederschriftzu beurkunden.

(2) Die Niederschrifthat zu enthalten:
1. die Bezeichnung der Wahlbehörde und des Wahlortes (Gemeinde, politischer Bezirk,

Wahlsprengel,Wahllokal)sowieden Wahltag,
2. die Namen der anwesendenMitglieder und Ersatzmitgliederder Wahlbehörde sowie der

Vertrauenspersonen, .'
3. dieNamen der anwesendenWah1zeugen,
4. die Zeit des Beginnesund Schlussesder Wahlhandlung,
5. die Anzahlder übernommenenamtlichenStimmzettel,
6. die Namen der Wahlkartenwählerunter besonderer Hervorhebungder Wahlkartenwähler

aus anderenWahlkreisen,
7. die Beschlüsse der Wahlbehördeüber die Zulassungoder Nichtzulassungvon Wählern zur

Stimmabgabe,
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8. sonstige Beschlüsse der Wahlbehörde,die während der Wahlhandlunggefaßt wurden (zB
Unterbrechungder Wahlhandlung),

9. die Feststellungen der Wahlbehörde nach dem § 65 Abs. 3, 4 und 5 sowie die von den
einzelnen Wahlwerbern erreichte Zahl von Wahlpunkten und Vorzugsstimmen. Bei
festgestelltenungültigenStimmenist auch der Grund der Ungültigkeitanzuführen;

10. die Feststellung über die Einbeziehung der bei der Sonderwahlbehörde abgegebenen
Stimmzettel.

.: (3) Der Niederschriftsindanzuschließen:
1. dasWählerverzeichnis,
2. dasAbstimmungsverzeichnis,
3. die Wahlkartender Wahlkartenwähler,
4. die Empfangsbestätigungüber die Anzahlder übernommenenamtlichenStimmzettel,
5. die ungültigen Stimmzettel, die in abgesonderten Umschlägen mit entsprechenden Auf

schriftenzu verpacken sind,
6. die gültigen Stimmzettel,die, nach den Parteiengeordnet, in abgesondertenUmschlägenmit

entsprechendenAufschriftenzu verpackensind,
7. die nicht zur AusgabegelangtenamtlichenStimmzettel(§ 65 Abs. 2),
8. die von den Wahlkartenwählernaus anderen WahlkreisenabgegebenenWahlkuverts (§ 6S

Abs.3),
9. die von der Sonderwahlbehördegemäß § 6S Abs. 9 zweiter Satz verfaßte Niederschriftund

die dieser NiederschriftangeschlossenenUnterlagen.

(4) Die Niederschrift ist hierauf von den Mitgliedern der Wahlbehörde zu
unterfertigen. Wird sie nicht von allen Mitgliedern unterschrieben, ist der Grund hiefiir
anzugeben.

(S) Damit ist die Wahlhandlungbeendet.

(6) Die Niederschriftsamt ihrenBeilagenbildetden Wahlaktder Wahlbehörde.

§ 67

Zusammenrechnungder Sprengelergebnisse,
Übermittlungder Wahlakten

(1) In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, haben die
Gemeindewahlbehörden die ihnen von den Sprengelwahlbehörden gemäß § 6S
bekanntgegebenen Ergebnisse für den gesamten Bereich der Gemeinde zusammenzurechnen
und die so ermittelten Feststellungen der Kreiswahlbehörde,je nach deren Anordnungen
unmittelbar oder im Wege der Bezirkswahlbehörde, unverzüglich auf die schnellste Art
bekanntzugeben.

(2) Die Sprengelwahlbehördenin den im Abs. 1 bezeichnetenGemeinden habendie
Wahlakten, verschlossen und womöglich im versiegelten Umschlag, unverzüglich der
Gemeindewahlbehörde zu übermitteln. Die Gemeindewahlbehördenhaben die von den
Sprengelwahlbehörden gemäß § 6S vorgenommenen Feststellungen auf Grund der
Niederschriftenzu überprüfen, für den gesamtenBereich der Gemeindenzusammenzurechnen
und in einer Niederschriftzu beurkunden.Für die Niederschriftgelten die Bestimmungendes §
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66 Abs. 2 Z 1 bis 4, 7, 8 und 9 sinngemäß. Die Niederschrift hat insbesondere das
Gesamtergebnisder Wahl für den Bereich der Gemeindein der im § 65 Abs. 4, 5 und 6
gegliedertenFonn zu enthalten.

(3) Den Niederschriftender im Abs. 1 bezeichnetenGemeindewahlbehördensind die
Wahlakten der Sprengelwahlbehörden und der Sonderwahlbehörden als Beilagen
anzuschließen.Siebildenin diesenGemeindendenWahlaktder Gemeindewahlbehörde.

.. (4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der Gemeindewahlbehörde zu
unterfertigen. WIrd sie nicht von allen Mitgliedern unterschrieben, ist der Grund hiefür
anzugeben.

§ 68

Übermittlungder Wahlaktenan die Kreiswahlbehörden

(1) Die Gemeindewahlbehördehat die Wahlaktenverschlossenso rasch wie möglich
der Kreiswablbehördezu übermitteln.

(2) Kann die Übermittlunggemäß Abs. 1 nicht mehr am Wahltag erfolgen, so hat die
Gemeindewahlbehördedie von den Wahlkartenwählernaus anderen Wahlkreisen abgege
benenWahlkuvertsgesondert so raschwie möglichan dieKreiswahlbehördeweiterzuleiten.

(3) Die Kreiswahlbehördenkönnenanordnen,daß die Übermittlunggemäß Abs. 1 und
2 an die unmittelbaroder im Wege der Bezirkswahlbehördenzu erfolgenhat.

§ 69

BesondereMaßnahmenbei außergewöhnlichenEreignissen

(1) Treten Umstände ein, die den Anfang,die Fortsetzung oder die Beendigung der
Wahlhandlungverhindern, so kann die Wahlbehördedie Wahlhandlungverlängern oder auf
den nächstenTag verschieben.

(2) Jede Verlängerung oder Verschiebung ist sofort auf ortsübliche Weise zu
verlautbarenund der Bezirkswahlbehördebekanntzugeben.

(3) Hatte die Abgabe der Stimmenbereits begonnen, so sind die Wahlaktenund die
Wahlurnen samt den darin enthaltenenWahlkuvertsund Stimmzettelnvon der Wahlbehörde
bis zur Fortsetzung der Wahlhandlungunter Verschlußzu nehmenund sicherzu verwahren.
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V. Hauptstück
Ermittlungsverfahren

1. Abschnitt
VorläufigesWahlergebnis

§ 70

Feststellungder Zahl der von Wahlkartenwählemaus anderenWahlkreisenabgegebenen
Wahlkuverts,Bericht an die Landeswahlbehörde

Jede Kreiswahlbehördehat zunächst, sobald bei ihr alle gemäß §§ 65 Abs. 8 und 67
Abs. 1 zu erstattenden Berichte eingelangt sind, umgehend die Gesamtzahl der in ihrem
Bereich von Wahlkartenwählem aus anderen Wahlkreisen abgegebenen Wahlkuverts
festzustellen und diese Zahl unverzüglich der Landeswahlbehörde auf die schnellste Art
bekanntzugeben.

§ 71

VorläufigeErmittlung imWahlkreis,Bericht an die Landeswahlbehörde

(1) Die Kreiswahlbehördehat hierauf aufgrund der ihr gemäß §§ 6S Abs. 8 und 67
Abs. 1 erstatteten Berichte das vorläufige Stimmenergebnis im gesamten Wahlkreis zu
ermitteln. Die von Wahlkartenwählem im Wahlkreis fiir andere Wahlkreise abgegebenen
Stimmensind hiebeinicht mitzuzählen.

(2) Die Kreiswahlbehörde hat das von ihr nach Abs. 1 ermittelte vorläufige
Stimmenergebnis im Wahlkreis unverzüglichder Landeswahlbehördeauf die schnellste Art
bekanntzugeben.Der Landeswahlbehördesindzu berichten:
1. die Zahl der abgegebenengültigenund ungültigenStimmen,
2. die Zahlder abgegebenenungültigenStimmen,
3. die Zahlder abgegebenengültigen Stimmen,
4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen (partei

summen).

§ 72

BehandlungübermittelterWahlkuvertsvon Wahlkartenwählemaus anderenWahlkreisen,
Bericht an die Landeswahlbehörde

(1). Nachdem sämtliche von den Gemeindewahlbehördengemäß § 68 übermittelten
Wahlkuverts von Wahlkartenwählem aus anderen Wahlkreisen bei der Kreiswahlbehörde
eingelangt sind und überdies auf Grund der Bekanntgabe gemäß § 6S Abs. 8 feststeht, daß
weitere derartige Wahlkuverts nicht mehr einlangenwerden, ist die Zahl der für jeden der
sechs anderen Wahlkreisein ihremBereichabgegebenenWahlkuvertsfestzustellen.
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(2) Die nach Abs. 1 getroffenen Feststellungen sind von der Kreiswahlbehörde
unverzüglich der Landeswahlbehördeauf die schnellsteArt bekanntzugeben.Falls bei einem
Wahlkreis solche Feststellungen mangels Stimmabgabe durch Wahlkartenwähler nicht
vorgenommenwurden, ist auch dies mitzuteilen.

(3) Jede Kreiswahlbehörde hat die von den Wahlkartenwählern aus anderen
Wahlkreisen abgegebenen Wahlkuverts nach den sechs anderen Wahlkreisenzu ordnen und
tUrjeden der Wahlkreisedie Feststellungennach Abs. 1 in einer gesonderten Niederschrift zu
beurkunden. Die Niederschriften sind vom Kreiswahlleiter zu unterfertigen und mit den
zugehörigenWahlkuvertsden zuständigenKreiswahlbehördenin einemversiegeltenUmschlag
durch Boten zu übermitteln. Eine Durchschrift dieser Niederschrift verbleibt bei der
Kreiswahlbehörde.Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß.

§ 73

Ermittlungdes vorläufigenWahlergebnissesdurch die Landeswahlbehörde

(1) Die Landeswahlbehördehat auf Grund der bei ihr von den Kreiswahlbehörden
gemäß §§ 71 Abs. 2 und 72 Abs. 2 einlangendenBerichte zunächst für jeden der sieben
Wahlkreiseund das gesamteLandesgebietvorläufigfestzustellen:
1. die Zahlder abgegebenengültigenund ungültigenStimmen,
2. die Zahlder abgegebenenungültigenStimmen,
3. die Zahlder abgegebenengültigen Stimmen,
4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen (partei

summen).

(2) Hierauf hat die Landeswahlbehörde unter sinngemäßer Anwendung der
Bestimmungender §§ 75 und 76 die nach den vorläufigenWahlergebnissenauf die einzelnen
Parteien vorläufig entfallendenMandatezu ermitteln.

2. Abschnitt
Erstes Ermittlungsverfahren

§ 74

EndgültigesErgebnisimWahlkreis

Die Kreiswahlbehördehat auf Grund der ihr gemäß § 68 übermitteltenWahlakten die
festgestellten Wahlergebnisse auf etwaige Intümer in den zahlenmäßigen Ergebnissen zu
überprüfen, diese erforderlichenfallsrichtigzustellenund die von der Landeswahlbehördefür
die Wahlkreise gemäß § 73 nur vorläufig getroffenen Feststellungennunmehr endgültig zu
ermitteln und unverzüglichder Landeswahlbehärdebekanntzugeben.Die gemäß § 72 Abs. 3
von den anderen KreiswahlbehördenübermitteltenWahlkuvertsvon Wahlkartenwählernsind
unter Setzung entsprechender Vorkehrungen zur Wahrung des Wahlgeheimnissesmiteinzu
beziehen.Das Stimmenergebnisim Wahlkreisist in einemStimmenprotokollfestzuha1ten.
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§ 75

Ermittlung der WahlzahI durch die Landeswahlbehörde

(1) Nach Einlangen aller gemäß § 74 übermittelten Berichte der Kreiswahlbehörden
hat die Landeswahlbehörde die WahlzahI zu ermitteln.

.. (2) (Verfassungsbestimmung) Für die Ermittlung der WahlzahI sind die Parteisummen
der Parteien, die im gesamten Landesgebiet mindestens 5 vH der abgegebenen gültigen
Stimmen erzielt haben, heranzuziehen.

(3) (Verfassungsbestimmung) Die WahlzahI wird gefunden, indem die Gesamtsumme
der im Landesgebiet für die Parteien (Abs. 2) abgegebenen gültigen Stimmen durch die Zahl
36 geteilt wird. Die so gewonnene und in jedem Fall auf die nächstfolgende ganze zahl zu
erhöhende Zahl ist die WahlzahI.

(4) Die ermittelte WahlzahI ist unverzüglich allen Kreiswahlbehörden auf die schndlst~

Art bekanntzugeben.

§ 76

Zuteilung der Mandate an die Parteien durch die Kreiswahlbehörde
(Verfassungsbestimmung)

(1) Die im Wahlkreis zu vergebenden Mandate sind auf Grund der WahlzahJ U ~ ~

Abs. 3) auf die Parteien zu verteilen.

(2) Jede Partei erhält soviele Mandate, wie die WahlzahI in ihrer Paneiswnmr Im

Wahlkreis enthalten ist.

§ 77

Zuweisung der Mandate aufdie Wahlwerber durch die Kreiswahlbehörde

(1) Die auf eine Partei gemäß § 76 entfallenden Mandate sind den Wahlwerbem dIner
Partei - vorbehaltlich der Abs. 3 und 4 - in der Reihenfolge der von ihnen erreichtet\
Wahlpunktezahlen zuzuweisen.

(2) Zu diesem Zweck ermittelt die Kreiswahlbehörde auf Grund der Feststellungen der
Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden (§ 65 Abs. 6) und der Stimmzettel aus den ihr gernaß §
72 Abs. 3 übermittelten Wahlkuverts die Gesamtsumme der Vorzugsstimmen und
Wahlpunkte, die auf jeden der aufdem Stimmzettel angefiihrten Wahlwerber entfallen sind. §
65 Abs. 6 und 7 gilt sinngemäß. Das Ergebnis dieser Ermittlung ist in einem
Vorzugsstimmenprotokoll festzuhalten.

(3) Ein Wahlwerber, dem nicht bereits nach Abs. 1 ein Mandat zuzuweisen ist, erhält
ein Mandat (Vorzugsstimmenmandat), wenn die zahl seiner Vorzugsstimmen
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1. größer ist als die der anderen Wahlwerber seiner Partei, denen kein Mandat nach Abs. 1
zugewiesen wurde, und

2. mindestens so groß ist wie 15 vH der für seine Partei abgegebenen gültigen Stimmen.

(4) Wenn ein Wahlwerber ein Vorzugsstimmenrnandat nach Abs. 3 erhält, rückt er an
die letzte Stelle, auf die noch ein Mandat gemäß § 76 entfiillt. Die Wahlwerber, die er dabei
überholt, sind um eine Stelle zurückzureihen.

: (5) Bei gleicher Wahlpunktezahl im Falle des Abs. 1 entscheidet das Los. Dasselbe gilt,
wenn zwei Wahlwerber einer Partei die gleiche Zahl von Vorzugsstimmen habenund im
übrigen nach der Regelung des Abs. 3 für ein Vorzugsstimmenmandat in Betracht kommen.

(6) Wahlwerber, die für die Zuweisung eines Mandates nicht in Betracht kommen,
gelten in der gemäß Abs. 1,4 und 5 zu bestimmenden Reihenfolge als Ersatzmitglieder.

§ 78

Niederschrift über das erste Ermittlungsverfahren

(1) Die Kreiswahlbehörde hat das Wahlergebnis in einer Niederschrift zu verzeichnen.

(2) Die Niederschrift hat zu enthalten:
1. die Bezeichnung des Wahlkreises, den Ort und die Zeit der Amtshandlung,
2. die Namen der anwesenden Mitglieder und Ersatzmitglieder der Kreiswahlbehörde sowie

der Vertrauenspersonen,
3. die allfiiI1igenFeststellungen gemäß § 74,
4. das endgültig ermittelte Wahlergebnis im Wahlkreis in der nach § 71 Abs. 2 gegliederten

Form,
S. die Wahlz.ahI,
6. die Zahl der auf jede Partei entfallenden Mandate,
7. die Zahlder Restmandate,
8. die Zahlder auf jede Partei entfallenden Reststimmen,
9. die Namen der im ersten Ermittlungsverfahren gewählten Abgeordneten der einzelnen

Parteien in der Reihenfolge ihrer Berufung unter Anfiihrung der von ihnen erreichten Zahl
von Wahlpunkten und Vorzugsstimmen,

10. die Namen der im ersten Ermittlungsverfahren gewählten Ersatzmitglieder der einzelnen
Parteien in der Reihenfolge ihrer Berufung unter Anfiihrung der von ihnen erreichten Zahl
von Wahlpunkten und Vorzugsstimmen.

(3) Der Niederschrift der Kreiswahlbehörde sind die Niederschriften der
Sprengelwahlbe- hörden-und Gemeindewahlbehörden sowie die gemäß § 40 veröffentlichten
Kreiswahlvor- schlage anzuschließen. Sie bilden samt ihren Beilagen den Wahlakt der
Kreiswahlbehörde.

(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der Kreiswahlbehörde zu unterfertigen.
Wlfd sie nicht von allen Mitgliedern unterschrieben, ist der Grund hiefiir anzugeben.
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§ 79

Verlautbarungder gewähltenBewerber,Übermittlungder Wahlakten

(1) Die Kreiswahlbehördehat durch Anschlagan der Amtstafel des Amtes, dem der
Vorsitzendeder Kreiswahlbehördeangehört,zu verlautbaren:
1. die Namen der im ersten Ennittlungsverfahrengewählten Abgeordneten und Ersatzmit

glieder unter Anfiihrung des Berufes, des Geburtsjahres und der Adresse sowie unter
Beifiigungder von ihnenerzieltenZahlvon Wahlpunktenund Vorzugsstimmen,

2. dieZahl der verbliebenenRestmandate,
3. die Zahl der auf die einzelnenParteienentfallendenReststimmen.
Die Verlautbarung hat auch den Zeitpunkt zu enthalten, an dem sie an der Amtstafel
angeschlagenwird.

(2) Die Wahlaktender Kreiswahlbehördesowieeine Abschriftder Verlautbarungnach
Abs. 1 sindunverzüglichder Landeswahlbehördezu übennitteln.

3. Abschnitt
ZweitesEnnittlungsverfahren

§ 80

Parteien, die am Ennittlungsverfahrenteilnehmen
(Verfassungsbestimmung)

Imzweiten EnnittlungsverfahrennehmenParteienteil, die
1. im ersten Ennittlungsverfahrenzumindest in einem der Wahlkreise ein Mandat oder im

gesamten Landesgebietmindestens5 vH der abgegebenengültigen Stimmenerzielt haben
und

2. einenLandeswahlvorschlag(§ 81) eingebrachthaben.

§ 81

Einbringungder Landeswahlvorschläge

(1) Der Landeswahlvorschlagist spätestens am zehnten Tag vor dem Wahltag bis 16
Uhr bei der Landeswahlbehörde einzubringen; er muß von wenigstens einer Person
unterschrieben sein, die in einem Kreiswahlvorschlag eines Wahlkreises als
zustellungsbevollmächtigterVertreter einer Partei derselbenParteibezeichnungaufgenommen
ist. In den Landeswahlvorschlag können auch Personen aufgenommen werden, die als
Bewerber dieserPartei in einemKreiswahlvorschlagangeführtsind.

(2) Der Landeswahlvorschlaghat zu enthalten:
1. die unterscheidende Parteibezeichnungin Worten und eine allfillige Kurzbezeichnung,

bestehend aus nicht mehr als fiinfBuchstaben,die einWort ergebenkönnen;
2. die Parteiliste, das ist ein Verzeichnisder Bewerber fiir die Zuweisungvon Mandaten im

zweiten Ennittlungsverfahren. In der Parteiliste sind die Bewerber in der beantragten, mit
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arabischen Ziffern bezeichneten Reihenfolge unter Angabe des Familien- und Vornamens,
Geburtsjahres, Berufes und der Adresse jedes Bewerbers zu verzeichnen. Bei jedem
Bewerber ist auch anzugeben, in welchem Wahlkreis er als Bewerber eines
Kreiswahlvorschlages aufscheint;

3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten Vertreters (Familien- und Vorname,
Beruf:Adresse).

(3) Die Landeswahlbehörde hat die Landeswahlvorschläge unverzüglich nach ihrem
Einlangen zu überprüfen, ob sie den Vorschriften der Abs. 1 und 2 entsprechen.
Landeswahlvorschläge, die diesen Vorschriften nicht entsprechen, gelten als nicht eingebracht.

(4) Die Landeswahlbehörde hat spätestens am siebenten Tag vor dem Wahltag die
Landeswahlvorschläge abzuschließen und durch Anschlag an der Amtstafel des Amtes der
Landesregierung zu verlautbaren.

§ 82

Ermittlung und Zuteilung der Restmandate
(Verfassungsbestimmung)

(1) Die Landeswahlbehörde stellt zunächst auf Grund der ihr von den
Kreiswahlbehörden gemäß § 79 Abs. 2 übermittelten Wahlakten die Anzahl der im rwenen
Ermittlungsverfahren zu vergebenden Restmandate und die Summe der bei jeder gemaß t 10
in Betracht kommenden Partei verbliebenen Reststimmen fest.

(2) Auf diese Parteien werden die im zweiten Ermittlungsverfahren zu vesgebenderl
Restmandate mittels der Wahlzahl, die nach den Bestimmungen der Abs. 3 und 4 zu bcrec~
ist, verteilt.

(3) Die Summen der Reststimmen werden, nach ihrer Größe geordnet, nebenetnander
geschrieben; unter jede Summe wird die Hälfte geschrieben, darunter dasDrittel. das vtenei

und nach Bedarf die weiterfolgenden Teilzahlen.

(4) Als Wahlzahl gilt bei bloß einem zu vergebenden Restmandat die größte. bei l'lIWe

zu vergebenden Restmandaten die zweitgrößte. bei drei Restmandaten die drittgrößte. bei ~"WI"

die viertgrößte usw. Zahlder so angeschriebenen Zahlen.

(5) Jede Partei erhält soviele Restmandate, wie die Wahlzahl in lhr~

Reststimmensumme enthalten ist. Wenn nach dieser Berechnung zwei Parteien auf an
Restmandat den gleichen Anspruch haben,entscheidet dasLos.

§ 83

Gewählte Bewerber, Niederschrift, Verlautbarung

(1) Die im zweiten Ermittlungsverfahren zugeteilten Mandate (§ 82) werden den
Wahlwerbern der Parteien in der Reihenfolge des Landeswahlvorschlages zugewiesen. Ist ein
Wahlwerber im zweiten Ermittlungsverfahren und in einem Wahlkreis als Abgeordneter
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gewählt, so ist ihm kein Mandat vom Landeswahlvorschlagzuzuweisen.Für die Berufung von
Wahlwerbem rur die so nicht vergebenen Mandate gilt § 85 Abs. 3 erster bis vierter Satz
sinngemäß. Wahlwerber, die für die Zuweisung eines Mandates nicht in Betracht kommen,
gelten als Ersatzmitglieder.

(2) Die Landeswahlbehörde hat das Ergebnis ihrer Feststellungen Im zweiten
Ermittlungsverfahrenwie folgt zusammenzufassen:
1. die Zahlder auf die einzelnenParteienentfallendenReststimmensummen,
2. die Zahlder aufjede Partei entfallendenRestmandate,
3. die Namen der Bewerber, denenRestmandategemäß § 82 zugewiesenwurden.

(3) Das Ergebnisder Ermittlungender Landeswahlbehördeist in einerNiederschriftzu
verzeichnen.DieseNiederschrifthat zu enthalten:
1. die Namen der anwesendenMitgliederund Ersatzmitgliedersowie Vertrauenspersonender

Landeswahlbehörde,
2. die Feststellungengemäß Abs.2.
Die Niederschrift ist von den Mitgliedernder Landeswahlbehördezu unterfertigen. Wrrd sie
nichtvon allenMitgliedernunterschrieben,so ist der Grundhiefiiranzugeben.

(4) Das Ergebnisder Ermittlungenist in der im Abs.2 bezeichnetenForm unverzüglich
zu verlautbaren. Die Verlautbarunghat an der Amtstafeldes Amtes der Landesregierungzu
erfolgen.Die Verlautbarunghat auch den Zeitpunktzu enthalten,an dem sie an der Amtstafel
angeschlagenwurde.

4. Abschnitt

§84

Einspruchgegen ziffemmäßigeErmittlungen

(1) Dem zustellungsbevollmächtigtenVertreter einer Partei steht es frei, gegen die
ziffernmäßigen Ermittlungen einer Kreiswahlbehördeinnerhalb von drei Tagen nach der
gemäß § 79 Abs. 1 erfolgten Verlautbarungbei der LandeswahlbehördeschriftlichEinspruch
zu erheben.

(2) Im Einspruch ist hinreichendglaubhaft zu machen, warum und inwieferne die
ziffernmäßigenErmittlungender Kreiswahlbehördenicht den Bestimmungendieses Gesetzes
entsprechen. Fehlt diese Begründung, kann der Einspruch ohne weitere Überprüfung
abgewiesenwerden.

(3) Wrrd ein hinlänglich begründeter Einspruch erhoben, so überprüft die
Landeswahlbehörde auf Grund der ihr vorliegendenSchriftstückedas Wahlergebnis.Ergibt
sich aus diesen Schriftstückendie Unrichtigkeitder Ermittlung,so hat die Landeswahlbehörde
sofort dasErgebnis der Ermittlung richtigzustellen,die Verlautbarungder Kreiswahlbehörde
zu widerrufenund dasrichtigeErgebniszu verlautbaren.

(4) Gibt die ÜberprüfungkeinenAnlaßzur Richtigstellungder Ermittlungen,so hat die
Landeswahlbehördeden Einspruchabzuweisen.
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5. Abschnitt
Ersatzmitglieder, Wahlscheine

§ 85

Berufung, Ablehnung, Verzicht, Streichung

(1) Wahlwerber, die für die Zuweisung eines Mandates nicht in Betracht gekommen
sind oder ein Mandat nicht angenommen haben, sowie solche, die ihr Mandat angenommen, in
der Folge aber hierauf verzichtet haben, bleiben Ersatzmitglieder, solange sie nicht
ausdrücklich ihre Streichung aus der Liste der Ersatzmitglieder verlangt haben (Abs. 5).

(2) Für Wahlwerber, die aus Anlaß ihrer Wahl in die Landesregierung ihr Mandat nicht
angenommen oder auf ihr Mandat verzichtet haben, ist ein Ersatzrnitglied aus der Liste der
Ersatzmitglieder zur Ausübung dieses Mandates zu berufen. Solche Wahlwerber erhalten nach
ihrem Ausscheiden aus dem Amt das Mandat von der zuständigen Wahlbehörde erneut
zugewiesen, so sie dieser gegenüber nicht binnen acht Tagen auf dessen Wiederausübung
verzichten. Dadurch wird der Wahlwerber, der das Mandat imZeitpunkt des Ausscheidens aus
dem Amt ausübt, wieder Ersatzmitglied, solange er nicht ausdrücklich seine Streichung aus
der Liste der Ersatzmitglieder verlangt hat (Abs. 5).

(3) Ersatzrnitglieder werden von der Landeswahlbehärde auf frei gewordene Mandate
berufen. Die Reihenfolge fiir die Berufung der Ersatzrnitglieder, die im ersten
Ermittlungsverfahren gewählt wurden, bestimmt sich nach § 77, die Reihenfolge für die
Berufung der Ersatzrnitglieder auf Landeswahlvorschlägen nach der Reihenfolge des
Landeswahlvorschlages. Der zustellungsbevoUmächtigte Vertreter der Partei, auf deren
Landeswahlvorschlag das Ersatzrnitglied aufscheint, kann der Landeswahlbehördebinnen vier
Tagen auch ein anderes auf dem Landeswahlvorschlag enthaltenes Ersatzrnitglied zur
Berufung auf das frei gewordene Mandat bekanntgeben. Dabei dürfen Wahlwerber, denen
bereits ein Mandat auf einem Kreiswahlvorschlag zugewiesen wurde, nicht auf dem
Landeswahlvorschlag berufen werden. Wurde einem auf einem Kreiswahlvorschlag zu
berufenden Wahlwerber bereits ein Mandat auf dem Landeswahlvorschlag zugewiesen, so ist
ihm das Mandat auf dem Kreiswahlvorschlag zuzuweisen. Für das Mandat auf dem
Landeswahlvorschlag ist gemäß den vorstehenden Bestimmungen ein anderes Ersatzrnitglied
zu berufen. Der Name der berufenen Ersatzrnitglieder ist durch Anschlag an der Amtstafel des
Amtes der Landesregierung zu verlautbaren.

(4) Lehnt einErsatzrnitglied, das fiir ein frei gewordenes Mandat berufen wird, diese
Berufung ab, so bleibt er dennoch in der Reihe auf der Liste der Ersatzmitglieder.

(5) Ein Ersatzrnitglied auf dem Kreiswahlvorschlag und ein Ersatzrnitglied auf dem
Landeswahlvorschlag kann jederzeit nach der Wahl von der Landeswahlbehörde seine
Streichung verlangen. Die erfolgte Streichung ist durch Anschlag an der Amtstafel des Amtes
der Landesregierung zu verlautbaren.
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§ 86

Erschöpfung der Wahlvorschläge

(1) Ist die gemäß § 77 erstellte Liste der Ersatzmitglieder erschöpft, so hat die
Landeswahlbehörde den zustellungsbevollmächtigten Vertreter jener Partei, deren Kreiswahl
vorschlag diese Reihung zuzuordnen ist, aufzufordern, binnen 14 Tagen bekanntzugeben,
welche von den für andere Wahlkreise aufscheinenden Ersatzmitglieder im Fall der Erledigung
von Mandaten von der Landeswahlbehörde auf freiwerdende Mandate zu berufen sind.

(2) Ist auf dem Landeswahlvorschlag die Liste der Ersatzmitglieder erschöpft, so hat
die Landeswahlbehörde den zustellungsbevollmächtigten Vertreter der Partei, die den
Landeswahlvorschlag eingebracht hat, aufzufordern, binnen 14 Tagen bekanntzugeben, welche
bisher nicht auf dem Landeswahlvorschlag stehenden Bewerber von Wahlkreisen auf frei
werdende Mandate zu berufen sind.

§ 87

Wahlscheine

Jeder Abgeordnete erhält nach seiner Wahl oder nach seiner gemäß § 85 erfolgten
Berufung von der Landeswahlbehörde den Wahlschein, der ihn zum Eintritt in den Landtag
berechtigt.

VI. Hauptstück
Schlußbestimmungen

§ 88

Fristen

(1) Der Beginn und der Lauf einer in diesem Gesetzvorgesehenen Frist wird durch
Samstage, Sonntage, Feiertage oder den Karfreitag nicht behindert. Fällt dasEnde einer Frist
auf einen solchen Tag, ist der nächste Werktag als letzter Tag der Frist anzusehen.

(2) Für die Berechnung von Fristen gilt § 32 des Allgemeinen Verwaltungs
verfahrensgesetzes 1991.

(3) Die Tage des Postenlaufes werden in die Frist eingerechnet.

§ 89

Notmaßnahmen

Wenn die Wahlen infolge Störungen des Verkehrs, Unruhen oder aus anderen Gründen
nicht gemäß den Vorschriften dieses Gesetzes durchgeführt werden können, kann die
Landesregierung durch Verordnung die Vornahme dieser Wahlen außerhalb des Wahlortes
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oder Wahlkreises,die unmittelbareEinsendungder Stimmzettelan die Landeswahlbehörde
sowie jene sonstigen Änderungen an den Vorschriften dieses Gesetzes verfugen, die zur
Ausübungdes Wahlrechtesunabweislichgebotensind.

§ 90

Wahlkosten

(1) Die Kosten für Papier und Drucksortenwerden vom Land getragen. Die aus der
Durchfiihrungder WahlentstehendenzusätzlichenKosten sindden Gemeindennach der Wahl
in Bauschbeträgen zu vergüten. Diese sind durch Verordnung der Landesregierung
festzusetzen. Für die Berechnungdes Kostenersatzesist die Anzahlder im abgeschlossenen
WählerverzeichniseingetragenenWahlberechtigtenmaßgebend.

(2) Die den Gemeindenzu vergütendenWahlkostensind binnen 60 Tagen nach dem
Wahltagden Gemeindenzu überweisen.

§ 91

Gebührenfreiheit

Die im Verfahrennach diesemGesetzerforderlichenEingabenund sonstigenSchriften
sindvon den landesgesetzlichgeregeltenAbgabenbefreit.

§ 92

PersonenbezogeneAusdrücke

Wenn Funktionen nach diesem Gesetzvon Frauen ausgeübt werden, so kann die
weibliche Form der Bezeichnung,die fiir die jeweiligeFunktion vorgesehen ist, verwendet
werden.

§ 93

EigenerWirkungsbereichder Gemeinde

Die in diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten sind, unbeschadet der
Zuständigkeiten der Landesregierung,der Landeswahlbehörde,der Kreiswahlbehördenund
der Bezirkswahlbehördensowiemit Ausnahmeder Anlegungder Wählerverzeichnisseund mit
Ausnahmeder Strafbestimmungen,solchedes eigenenWirkungsbereichesder Gemeinde.
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§ 94

Strafbestimmungen

(1) Eine übertretung begeht,wer
1. offensichtlichmutwilligEinspruchegegen das Wählerverzeichniserhebt,
2. den Verboten des § 45 über die Wahlwerbung,die Ansammlungvon Menschen und das

Tragen von Waffenzuwiderhandelt,
3. die Anordnungen des Wahlleiterszur Aufrechterhaltungder Ruhe und Ordnung bei der

Wahlhandlungnichtbefolgt (§ 48),
4. Wörter, Bemerkungenoder ZeichenaufWahlkuverts anbringt(§ 55 Abs. 2),
5. unbefugtamtlicheStimmzettel(§§ 56 und 57) oder dem amtlichenStimmzettelgleicheoder

ähnlicheStimmzettelin Auftragtgibt, herstellt,vertreibtoder verteilt.

(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksver
waltungsbehördemit Geldstrafebis zu 10000 S zu bestrafen.

(3) Bei Übertretungen nach Abs. 1 Z 5 können die betreffenden Stimmzettel fiir
verfallenerklärt werden.

§ 95

Außerkrafttretenvon Bestimmungen
(Verfassungsbestimmung)

Mit Inkrafttreten diesesGesetzestritt das Gesetzvom 30. Oktober 1978über die Wahl
des BurgenländischenLandtages (Landtagswahlordnung1978- LTWO), LGB1.Nr.8/1979, in
der Fassung der GesetzeLGB1.Nr.16/1982und LGB1.Nr.2/1989, außer Kraft.



Ortschah : __ .

Gemeinde: .

Pollt. Bezirk: .

Wahlkreis·Nr.: .

Anlage

Wahlsprengel : . ..
Straße

. _ Gasse
Platz

WÄHLERVERZEICHNIS

Fort!. Haus- Familien·und Vomame(voll ausschreiben). Abg. Stimme

Zahl (Tür) Geburtsjahr Anmerkung
Nr. minnl. welbl.

-- .~

-

.
- ..



GCII',cindc: .

Anlage 2
Sondcrwahlbchördc: .

Polit. BC7.irk: .

Wahlkrci5 Nr.: ..

BESONDERESVERZEICHNIS
der vorder Sonderwah1bchörde

Wahlberechtigten

für die Landtagswahl 8J1l ..

Abi· Stimme Eingetragen im
Ford. Wohnadrcs.e familien· vncIVorname (voll Gcnauer AuCenlhalllon vncI ANnellaml Williervcrzeichni.
übl aus.chreiben). Geburujahr AuCenlhaillraumam Wahllal miM I, weibl. unter

fonl.ZahI

.

: . -- -

.

."'':~
·'1.'



Ortschaft:

Gemeinde:

Anlage 3

______________ Wahlsprengel :

wählerverzeichnis Nr.:---------------
Polit. Bezirk: Wahlkreis Nr.:------------

__'\7 ahlkarte
für

Farnilien- und Vorname:

Geburtsjahr:

Adresse:

Die genannte Person ist berechtigt, das Wahlrecht auch außerhalb des
Ortes, an dem sie im Wählerverzeichnis eingetragen ist, auszuüben.
Die Wahlkarte entbindet nicht von der Verpflichtung, der Wahlbehörde
anläßlich der Stimmabgabe eine Urkunde oder eine sonstige amtliche
Bescheinigung, aus der die Identität ersichtlich ist, v~rzulegen.

Diese Wahlkarte ist sorgfältig zu verwahren und dem Wahlleiter an
läßlich der Stimmabgabe zu übergeben .. '
Für abhanden gekommene oder unbrauchbar gewordene Wahlkarten werden
keine Gleichstücke ausgestellt.

Der Bürgermeister:

_______________ , am



Polit.Bezirk: .

Gemeinde: .

UNTERSTüTzUNGSERKLÄRUNG

Anlage 4

Fort!. Nr .

Der Gefertigte , geb.am .
(Vor-und Familienname)

wohnhaft in : .
unterstützthiermitden vonder

(NamederwahlwerbendenPartei)

im Wahlkreis eingebrachtenWahlvorschlag.

(EigenhändigeUnterschriftmit Angabe von
Vor-und Familiennamen)

Raumfür allfälligegerichtliche
oder notarielleBeglaubigung
der obigen Unterschrift

BestätigungderGemeindebehörde
.'

Die Gemeinde polit.Bezirk: .
(Nameder Gemeinde)

bestätigthiermit.daß der/dieObgenannteam inder Landes-Wählerevidenz(SprengelNr )
(Stichtag)

als wahlberechtigteingetragenist.

Die eigenhändige Unterschriftauf der Unterstütlungserklärungwurde vor der Gemeindebehörde
geleistete) / war gerichtliche)/ notariellbeglaubigte).

...................................................am Gemeinde5iegel

(Unterschrift)

e) Nichtzutreffendesstreichen



Ortschaft: .

Gemeinde: .

Polit.Bezirk: .

Wahlkreis-Nr.: .

Anlage 5

Wahlsprengel: ..
Straße

....................................................:Gasse
Platz

ABSTIMMUNGSVERZEICHNIS

Fortl.
NamedesWählers

Forl.Zahldes
Anmerkungzahl Wählerverzeichnisses

.

--------_ .._._--------- --- ..._~--- ._...._--- -_._ ..._... _._-_... _---



lo'rTilllCner ::stimmzettel
für die Landtagswahl am

Wahlkreis

(paneibezeic:luwng, 0 (paneibezeichnung, 0aIIfalligeKurzbezeic:luwng) alJfalligeKurzbezeichnung)

Wahlwerber Wahlwerber

1·00 ,. 00
2. 00 2. 00
a. 00 a. 00
a. 00 .. 00
I 00 I. 00
li. 00 I. 00
T. 00 T. 00
I. 00 I. 00
1·00 I. 00
11. 00 lI. 00
11. 00 11. 00
'2. 00 ,2.00
,a. 00 ,a. 00
,a. 00 M. 00
'1. 00 ,1. 00
,1. 00 ,1. 00
17. 00 17. 00,.. 00 ...00
11. 00 ...00..00 ..00
:n. 00 :n. 00

• Z2. 00 Z2. 00
ZI. 00 ZI. 00
11. 00 1I- DO..00 ..00..00 11. 00

Anlage 6

CL"'':1''~/l.4. o; ..{·n

(paneibezeichnung, 0aIIfilligeKurzbezeic:hnung)

Wahlwerber
,. 00
2. 00
1..00
a. 00
li. 00
li. 00
T. 00..00
I. 00
II 00
". 00
12.00
,1..00
M·oo
,1. 00
11 00
17. 00...00
11.00..00
:n. 00
Z2. 00
ZI. 00
M- 00..00
11. 00
,

(puteibezeic:luwng, 0 (puteibezeic:luwng. 0 (paneibezeacbnullJ. .~ I
I

allfälligeKurzbezeic:hmmg) aIIfa1ligeKurzbezeichnung) a1lfalbge~ J I
I

Wahlwerber Wahlwerber Wahlwerber

I. 00 1.00 I. 00
2. 00 2. 00 2. 00
2. 00 a. 00 l- OD..00 .. 00 a. 00
I. 00 I. 00 li. 00
I. 00 I. 00 I. 00
7. 00 < tro 7·00
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I. 00 1·00 I. 00

11. 00 M. 00 'I. 00
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111. 00 11 00 11. 00
17. 00 n. 00 17. 00
11. 00 ...00 11. 00
11.00 11. 00 11·00
B. 00 ..00 B . 00
:n. 00 :n. 00 :n. 00
zz. 00 Z2. 00 Z2. 00
ZI. 00 Z2. 00 ZI. 00
:M. 00 :M. 00 :M. 00
21. 00 11. 00 25. 00..00 ..00 •.00
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Anlage 7

Wahlkreis-Nr .
VonderWahlbehördeeinzusetzen!

LEERERAMTLICHERSTIMMZETIEL

FüRDIE

LAtIDTAGSWAJil..AM .

Vom WählergewähltePartei
(Kurzbezeichnung)

.' 1.00
.-.__..

Bezeichnungeines 2·00Wahlwerbers

3·00
... _-.- ..

._- - . .

Hinweis für das AusfOlIen des Stimmzettels:

Sie könnenWahlwerbemder von IhnengewähhenParteiVorzugsstimmengeben.Sie habendrei Vor
zugsstimmen.Sie können die Vorzugsstimmenauf drei Wahlwerberverteilenoder zwei Vorzugsstim
man demselben Wahlwerber zukommenlassen.Tragen Sie den oder die von Ihnen bevorzugten
Wahlwerberin die zweite Spaheein und setzenSiefür jede Vorzugsstimmeein X in das Kästchenne
ben dem eingetragenenWahlwerber.



problem·

Die derzeit geltende burgenländischeLandtagswahlordnungstammt aus dem Jahre 1978
(LOB!.Nr. 8/1979. i.d.F. LGBI.Nr. 16/1982.2/1989).Zur Anpassungan die gesellschaftliche
Entwicklung. vor allem um dem Personalisierungswunschder ÖffentlichkeitRechnung zu
tragen. wareine Änderungder gesetzlichenBestimmungengeboten.

LöSUDi·

Neuerlassungder Landtagswahlordnung,wobeibewährte·Bestimmungender bisher geltenden
Landtagswahlordnung 1978 und entsprechende. zweckmäßige Bestimmungen der
Nationalrats-Wahlordnung1992bzw. der Gemeindewahlordnung1992übernommenwerden.

Alternativen.

Keine

Kosten·

Der Entwurf einer Novelle zum L-VG sieht vor. daß das Burgenlandfür die Wahl in den
Landtag in siebenWahlkreiseeingeteiltwird. Durch den Vollzugdes vorliegendenEntwurfes
werden dem Land - mit Ausnahmeder Kosten rur die Stimmzettelund Musterstimmzettel
keine ins Gewicht fallendenMehrkostenentstehen.Die Kosten für die Stimmzettelwerden
sichjedoch auf Grund des Umstandes,daß nunmehrsiebenWahlkreisevorgesehensind sowie
auf Grund des größeren Formates des Stimmzettels und der Auflegung von
Musterstimmzettelnverdreifachen.Den Gemeindenwerden geringfiigigeMehrkosten durch
die Zustellungder Musterstimmzettelentstehen.

EU-Konformität·

Der vorliegendeEntwurf steht nichtimWiderspruchzu EU-Regelungen.
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ERLÄUTERNDEBEMERKUNGEN

A. Allgemeiner Teil

I.
Allgemeines

Anlaß für dieses im Entwurf vorliegende Gesetz über die Wahl des Burgenländischen
Landtages war durch die Einfiihrung eines Vorzugsstimmenmodells dem Wunsch der
Bevölkerung nach Personalisierung des Wahlrechtes Rechnung zu tragen. Als wesenthebe
Neuerungen sind die Herabsetzung des Wahlalters, eine Definition des Begriffes "Wohnsitz
und besondere Regelungen über das erste Ermittlungsverfahren vorgesehen.

11.
Wahl der Mitglieder des Landtages

Artikel 95 B-VG sieht vor, daß die Mitglieder des Landtages in elMm

Verhältniswahlverfahren zu wählen sind. Zwar besteht für die Regelung des Wahlrechtes eint

Bindung an das Verhältniswahlrecht, in dessen Rahmen ist jedoch kein bestimmtes S~l1ml

vorgesehen.
Beim nunmehr vorliegenden Entwurf handelt es sich um einen Mittelweg %Wischer.eI~
reinen Listenwahl und einem Wahlverfahren, bei dem allein der Wähler über die Persoe On

Mandatsträgers entscheiden kann. Er geht von der Überlegung aus, daß den wahJ~~
Parteien Einfluß'darauf einzuräumen ist, mit welchen Persönlichkeiten sie die polmscbe ,,~~
besorgen wollen. .

Daneben soll aber der Wähler wirkungsvolle Möglichkeiten erhalten, die "'00 dC'"

wahlwerbenden Partei vorgenommene Reihung durch Vergabe von Vorzugsstlrnmct'\ n:
verändern. Mit Hilfe der Vorzugsstimmen kann der Wähler

1. die Wahlpunktezahl, die der einzelne Wahlwerber auf Grund seiner Reihung Ir dC'"
Parteiliste erhält, erhöhen. Nach dem vorliegenden Entwurf kann eine Minderben vor.

2,5 % der Wähler einer Liste den Listenplatz eines Wahlwerbers um eine Stelt~

verbessern, eine Minderheit von 5 % um zwei Stellen, eine solche von 7,5 % um drc-:
Stellen, usw. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß derartige Verschiebungee
durch Vorzugsstimmen, die andere Wahlwerber erhalten, abgeschwächt werden
können. Das Gewicht der einzelnen Vorzugsstimme ist beim vorliegenden Entwurf mit
20 Vorzugspunkten bemessen;

2. durch die Vergabe von Vorzugsstimmen überdies bewirken, daß der Wahlwerber, der
aufgrund der erreichten Wahlpunkte keinen Anspruch auf ein Mandat hätte, dennoch
das letzte seiner Partei zufallende Mandat erhält, wenn er die meisten Vorzugsstimmen
aller Bewerber seiner Partei, denen kein Mandat auf Grund der erreichten Wahlpunkte
zugewiesen wurde, auf sich vereinen kann.
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Um dem Wähler Gelegenheit zu geben, in Ruhe und ohne den subjektiv empfundenen
Zeitdruck in der Wahlzelle die Vergabe der Vorzugsstimmen zu überlegen, ist im Entwurf
vorgesehen, daß ein Musterstimmzettel bereits vor der Wahl dem Wähler zur Verfiigung zu
stellen ist.

lli.
Wahlrecht, Wählbarkeit

Wie bereits in der Nationalrats-Wahlordnung 1992 und in der Gemeindewahlordnungsnovelle
1994 ist nunmehr vorgesehen, den Zeitpunkt der Erlangung des aktiven Wahlrechtes mit dem
vollendeten 18. Lebensjahr und des passiven Wahlrechtes mit dem vollendeten 19. Lebensjahr
festzusetzen, wobei jeweils der Stichtag maßgeblich sein soll.

IV.
Wohnsitz

Im Hauptwohnsitzgesetz, BGBI. Nr. 50511994, werden sowohl der Wohnsitz als auch der
Hauptwohnsitz definiert. Der vorliegende Entwurf sieht als primären Anknüpfungspunkt für
die Eintragung in das Wählerverzeichnis den Hauptwohnsitz vor. Liegt kein Hauptwohnsitz
vor, so ist eine Person dennoch in das Wählerverzeichnis einzutragen, wenn sie als Inhaber
eines Wohnsitzes in der jeweiligen Gemeinde Anknüpfungspunkte zu wirtschaftlichen,
beruflichen, familiären oder gesellschaftlichenLebensverhältnissen'hat, wobei mindestens zwei
dieser Kriterien erfüllt sein müssen. Durch diese Regelung sollen Personen, die zwar
überwiegend außerhalb des Burgenlandes wohnen, jedoch einen intensiven Nahebezug zu
einer burgenländischen Gemeinde haben, vom Wahlrecht zum Landtag nicht ausgeschlossen
werden (z.B. Pendler, Studenten).

V.
Ermittlungsverfahren

Das erste Ermittlungsverfahren ist nach dem Hare'schen System durchzuführen,Vorgesehen
ist, daß eine einheitliche Landeswahlzahl durch die Landeswahlbehörde ermittelt wird, wobei
nur die Parteisummen jener Parteien heranzuziehen sind, die im gesamten Landesgebiet
mindestens 5 vH der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben.

Für die Teilnahme am zweiten Ermittlungsverfahren soll die Einbringung eines
Landeswahlvorschlages sowie die Erzielung eines Grundmandates in einem Wahlkreis oder
von mindestens 5 vH der gültigen Stimmen im Landesgebiet Voraussetzung sein.

VI.
Sonstiges

In Entsprechung eines Wunsches der Parteien wird nunmehr das Landesgebiet in sieben (statt
bisher vier) Wahlkreise eingeteilt.
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Nunmehr erhalten Wahlwerber, die aus Anlaß ihrer Wahl in die Landesregierung auf ihr
Mandat verzichtet haben, nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt das Mandat von der
Wahlbehörde erneut zugewiesen, sofern sie nicht darauf verzichten. Der bisher dasMandat
ausübende Wahlwerber wird wieder Ersatzrnitglied, solange er nicht ausdrücklich die
Streichung aus der Liste der Ersatzmänner verlangt. (§ 85 Abs. 2).
Die Berufung der Ersatzrnitglieder auf frei gewordene Mandate erfolgt durch die
Landeswahlbehörde, wobei sich die Reihenfolge grundsätzlich nach dem Kreiswahl- und dem
Landeswahlvorschlag richtet. Um jedoch den Parteien einen gewissen Spielraum einzuräumen,
kann der zustellungsbevollmächtigte Vertreter der Partei für ein frei gewordenes Mandat auf
dem Landeswahlvorschlag ein anderes Ersatzmitglied zur Berufung bekanntgeben (§ 85
Abs.3).
Einem auf einem Kreiswahlvorschlagzu berufenden Bewerber, der bereits ein Mandat auf dem
Landeswahlvorschlag hat, ist das Mandat aus dem Kreiswahlvorschlag zuzuweisen.

Zur besseren Übersicht wufBen nunmehr die Straftatbestände in einer Bestimmung
zusammengefaßt (§ 94).
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B. Besonderer Teil

Zu § l'
Die Anzahl der Mitglieder des Landtages ist durch das L-VG bestimmt: Die
Wahlausschreibung, die den ersten Akt des Wahlverfahrens bildet, hat durch Verordnung der
Landesregierung zu erfolgen, die im Landesgesetzblatt kundzumachen ist. Diese hat den

. Wahltag, welcher ein Sonntag oder ein anderer öffentlicher Ruhetag zu sein hat, sowie den
Stichtag festzusetzen. Dieser ist für die Voraussetzungen des Wahlrechtes (§ 20) sowie für
den Laufvon Fristen (z. B. §§ 25 Abs. 1,26 Abs. 2) maßgeblich. Der Stichtag darfnicht vor
dem Tag der Wahlausschreibung liegen.
Die Verordnung über die Wahlausschreibung ist in den Gemeinden durch Anschlag an der
Amtstafel kundzumachen. Neben der Kundmachung durch Anschlag an der Amtstafel soll die
Verordnung dann ortsüblich bekanntgemacht werden, wenn dies notwendig oder zweckmäßig
ist.

Zu §2'
Der Entwurf einer Novelle zum L-VG sieht vor, daß das Burgenland für die Wahl in den
Landtag in sieben Wahlkreise eingeteilt wird. Die Wahlkreise decken sich dabei mit den
politischen Bezirken.

Zu §3:
Die Zahl der Mandate in den einzelnen Wahlkreisen richtet sich nach der Bürgerzahl. Zufolge
Abs. 2 ist die Zahl der Staatsbürger, die nach dem endgültigen Ergebnis der jeweils letzten
Ordentlichen oder Außerordentlichen Volkszählung im Burgenland ihren Hauptwohnsitz
hatten, durch die Zahl 36 zu teilen. Dieser Quotient ist auf drei Dezimalstellen zu berechnen
und bildet die Verhältniszahl.
Die Absätze 2 und 3 enthalten als wesentliche Änderung den Begriff des "Hauptwohnsitzes",
welcher der Definitiondes Hauptwohnsitzgesetzes, BGBI. Nr. 505/1994, entspricht. Diesen
begründet zufolge dem zitierten Gesetz ein Mensch "an jener Unterkunft, an der er sich in der
erweislichen oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, diese zum
Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen zu machen;trifft diese sachliche Voraussetzung bei
einer Gesarntbetrachtung der beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Lebensbeziehungen eines Menschen auf mehrere Wohnsitze zu, so hat er jenen als
Hauptwohnsitz zu bezeichnen, zu dem er das überwiegende Naheverhältnis hat" .

Zu §4'
Dieser enthält eine der bisherigen Bestimmung gleichlautende Regelung und legt fest, daß die
Zahl der auf jeden Wahlkreis gemäß § 3 entfallenden Mandate vom Landeshauptmann
unmittelbar nach endgültiger Feststellung des Ergebnisses der jeweils letzten Ordentlichen
oder Außerordentlichen Volkszählung zu ermitteln und im Landesgesetzblatt kundzumachen
ist.

Zu § 5'
Die bisherige diesbezügliche Bestimmung über die Wahlsprengel (§ 41 Landtagswahlordnung
1978) sahvor, daß "größere" Gemeinden in Wahlsprengel einzuteilen sind.
Nunmehr können gemäß Abs. 1 Gemeinden mit mehr als 500 Einwohnern und Gemeinden mit
großer räumlicher Ausdehnung nach Bedarf in zwei oder mehrere Wahlsprengel eingeteilt
werden, wobei die Festsetzung und Abgrenzung der Wahlsprengel vom Bürgermeister
vorzunehmen ist.
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Zu § 15'
Zufolge Abs. 2 werden die Beisitzer und Ersatzmitglieder der Landeswahlbehörde von der
Landesregierung berufen. Aus Gründen der Verfahrensökonomie beruft nunmehr der
Landeswahlleiter die Beisitzer und Ersatzmitglieder der Bezirkswahlbehörden, jene der
Gemeinde-, Sprengel- und Sonderwahlbehörden werden vom Bezirkswahlleiter berufen.
Gemäß Abs. 3 erster Satz wird klargestellt, daß nunmehr die Vertrauensleute der Parteien
(bisher die "Parteien") spätestens am zehnten Tag nach dem Stichtag Anträge auf Berufung
der Beisitzer und Ersatzmitglieder einzubringen haben.
Abs. 8 regelt die weitere Vorgangsweise im Falle des Ausscheidens oder der Nichtausübung
des Amtes eines Mitgliedes der kollegial zusammengesetzten Wahlbehörden.

Zu§ 16'
Abs. 2 sieht nunmehr vor, daß die Beisitzer und Ersatzmitglieder vor Antritt ihres Amtes über
Aufforderung des Vorsitzenden der Wahlbehörde ein Gelöbnis abzulegen haben, wobei es, wie
zu § 1'4 ausgeführt wurde, nicht verpflichtend ist, das Gelöbnis unter Leistung eines
Handschlages abzulegen.

Zu§ 17'
Zufolge der Regelung im letzten Satz des § 17 werden -analog zur diesbezüglichen
Bestimmung des § 15- die in die Landeswahlbehörde entsendeten Vertrauenspersonen von der
Landesregierung berufen. Aus Gründen der Verfahrensökonomie beruft der Landeswahlleiter
die Vertrauenspersonen in die Bezirkswahlbehörden, jene der Gemeinde-, Sprengel- und
Sonderwahlbehörden werden vom Bezirkswahlleiterberufen. Den Vertrauenspersonen kommt
in den Verhandlungen kein Stimmrecht zu.

Zu § 18'
Im Gegensatz zu den ansonsten gleichlautenden Bestimmungen über die Beschlußfähigkeit in
§ 17 der Nationalrats-Wahlordnung 1992 (Beschlußfähigkeitbei Anwesenheit von wenigstens
der Hälfte der Beisitzer), sind die Wahlbehörden beschlußfähig, wenn der Vorsitzende oder
sein Stellvertreter und wenigstens zwei Drittel der Beisitzer oder Ersatzmitglieder anwesend
sind.
Ein von einer personell nicht richtig zusammengesetzten Kollegialbehörde beschlossener
Bescheid verletzt den Betroffenen in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf
das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter (VfSlg. 884511980u.a.)

Sofern die Wahlbehörde beschlußunfähig wird, jedoch die Dringlichkeit der Amtshandlung
einen Aufschub bis zur nächsten ordnungsgemäß einzuberufenden Sitzung nicht zuläßt, fallt
die Entscheidungskompetenz in dieser Angelegenheitgemäß § 19 dem Wahlleiter zu.

Aus Abs. 3 geht hervor, daß die Ersatzmitglieder an Sitzungen der Wahlbehörden auch dann
teilnehmen können, wenn sie nicht in Vertretung eines Beisitzers fungieren.

Die Bestellung zum Mitglied einer Kollegialbehörde bringt nach der Judikatur des VfUH die
Verpflichtung zur Mitwirkung bei der Willensbildung dieser Behörde nach sich. Eine
Stimmenthaltung würde demnach nur dann rur zulässsig angesehen, wenn sie vom Gesetz
vorgesehen ist (VfSlg. 3086). Der vorliegende Entwurf enthält keine derartige Bestimmung,
weshalb eine Stimmenthaltung im Rahmen der Beschlußfassung einer Wahlbehörde nicht
möglich ist. Eine Willensäußerung, die sich nicht für einen vorliegenden Beschlußantrag
ausspricht, ist zwangsläufig als Gegenstimme zu werten.
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Zu § 19'
Durch diese Bestimmungsoll bewirkt werden, daß eine Wahlauch dann durchgefiihrtwerden
kann, wenn eine Wahlbehörde ausnahmsweise nicht zusammentreten kann. Die volle
Verantwortungfür die Durchfiihrungder Amtshandlungentrifft in diesemFall den Wahlleiter.
Vertrauensleute von Parteien werden lediglichherangezogen,um die Amtshandlungen des
Wahlleiters beobachten zu können. Mit der Wortfolge "nach Möglichkeit und unter
Berücksichtigungder Stärkeverhältnisseder Parteien" soll zum Ausdruck gebracht werden,
daß der Wahlleiter sich um die Mitwirkungproporzmäßig beigezogenerVertrauensleute zu
bemühenhat.

Zu § 20'
Die bestehenden sozialen Rahmenbedingungen, die eine verstärkte politische
Mitverantwortung der mündigen Minderjährigenangezeigt erscheinen ließen, fiihrten zur
Herabsetzung des Zeitpunktes der Erlangungdes aktiven Wahlrechtsauf das vollendete 18.
Lebensjahr,wobei die Nationalrats-Wahlordnung1992auf die Vollendungvor dem 1. Jänner
des Wahljahres abstellt. Nach der Gemeindewahlordnungsnovelle1994, LGBt. Nr. 10, sind
derzeit u.a. alle österreichischenStaatsbürgeraktiv wahlberechtigt,die am Stichtag das 18.
Lebensjahr vollendet haben. Die Landtagswahlordnung 1995 sieht nunmehr eine
gleichlautendeRegelungvor.

Zu § 21'
Im Gegensatz zur bisherigenRegelung (§ 7 Landtagswahlordnung1978) ist nunmehr eine
Person passiv wahlberechtigt,wenn sie am Stichtag das 19. Lebensjahrvollendet hat. Eine
analoge Bestimmung enthält die Gemeindewahlordnung1992 in § 19, während nach der
Nationalrats-Wahlordnung1992die Vollendung des 19. Lebensjahresvor dem 1. Jänner des
Jahres der Wahlmaßgebendist (§ 41).

Zu § 22'
Der Grundsatz, daß die Ausschließungvom (aktivenund passiven)Wahlrechtnur Folge einer
gerichtlichenVerurteilungsein kann,ist nunmehrin Art. 26 Abs. 5 B-VG (eingefiihrtdurch
die Novellezum Bundes-VerfassungsgesetzBGBt.Nr. 470/1992,festgeschrieben.
§ 22 Landtagswahlordnung1995 ist § 22 Nationalrats-Wahlordnung1992 nachgebildetund
sieht einen Ausschlußvom Wahlrechtnur bei einer rechtskräftigengerichtlichenVerurteilung
zu einer mehr als einjährigenFreiheitsstrafevor. Zum Zwecke der Förderung einer möglichst
baldigenWiedereingliederungder Straftäterin die sozialeGemeinschaft,ist die Ausschlußfrist
mit sechs Monaten bestimmt.
Der Ausschlußeines anderenPersonenkreisesvomWahlrecht(zB von Personen, denen gemäß
§ 273 ABGB ein SachwalterbeigesteIltwurde) ist nichtvorgesehen.

Zu § 23'
Mit der Landtagswahlordnung 1995 soll gleichzeitig ein eigenes Burgenländisches
Wählerevidenz-Gesetzerlassenwerden.

Zu § 24'
1. Sowohl die Judikatur des Verfassungsgerichtshofesals auch die Lehre vertreten die
Auffassung,daß - wenn auch nur in Ausnahmefällen- ein "ordentlicherWohnsitz", wie er in
verschiedenen Rechtsvorschriften als Anknüpfungspunktgewählt wurde, hinsichtlich einer
Person auch für mehrereOrte gegebenseinkann.
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Der Verfassungsgesetzgeber hat sich mit der B-VG-Novelle BGBI.Nr. 504/1994 dazu
entschlossen, (grundsätzlich) einen "einheitlichen" Wohnsitzbegriff einzufiihren.
Dementsprechendwurde in Art. 6 Abs. 2 B-VG der Begriff "ordentlicherWohnsitz'tdurch
"Hauptwohnsitz" ersetzt. Diese Bestimmungund der ihr folgende Abs. 3 haben folgenden
Wortlaut:

"(2) Jene Staatsbürger, die in einem Land den Hauptwohnsitz haben, sind dessen
Landesbürger; die Landesgesetze können jedoch vorsehen, daß auch Staatsbürger, die in
einemLand einenWohnsitz,nichtaber den Hauptwohnsitzhaben,dessenLandesbürgersind.

(3) Der Hauptwohnsitz einer Person ist dort begründet, wo sie sich in der erweislichenoder
aus den Umständen hervorgehendenAbsicht niedergelassenhat, hier den Mittelpunkt ihrer
Lebensbeziehungen zu schaffen; trifft diese sachliche Voraussetzung bei einer
Gesamtbetrachtungder beruflichen,wirtschaftlichenund geset1schaftlichenLebensbeziehungen
einer Person auf mehrereWohnsitzezu, so hat siejenen als Hauptwohnsitzzu bezeichnen,zu
dem sie das überwiegendeNaheverhältnishat."

Art. 6 Abs. 3 B-VG in der eben zitierten Fassung stellt mithinzwar in erster Linie auf den
Hauptwohnsitz ab, ermöglicht es aber den Ländern insbesondere, in landesgesetzlichen
Regelungen vorzusehen, daß auch Staatsbürger, die in einem Land einen (sonstigen)
"Wohnsitz"haben, dessen Landesbürgersindund mithin(im Sinnedes Art. 95 Abs. 1 B-VG)
nach Maßgabe der näheren gesetzlichenVorschriftenauch zum Landtag wahlberechtigt sein
können. Nach dem klaren Wortlaut des Art. 6 Abs. 2 B-VG obliegt es mithin dem einfachen
Landesgesetzgeber, in einzelnenGesetzen - freilichim Rahmen dieser Verfassungsnormen
die ihm jeweils am zweckmäßigstenerscheinendenDefinitionendes Begriffs "Landesbürger"
festzulegen.

2. § 23 Abs. 1 der Landtagswahlordnung1978--LTWO, LGBI.Nr.8/1979 i.d.g.F., normiert,
daßjeder Wahlberechtigtein das Wählerverzeichnisder Gemeindeeinzutragenist, in der er am
Stichtag seinenordentlichenWohnsitzhat.

Der vorliegende Entwurf schöpft nun die mit der oben zitierten B-VG-Novelle BGBI.Nr.
504/1994 rur den LandesgesetzgebergeschaffenenMöglichkeitenaus:

Aus § 24 Abs. 1 in Verbindungmit Abs. 2 Landtagswahlordnung1995 in der Fassung des
vorliegendenEntwurfes geht hervor, daß primärAnknüpfungspunktfür die Eintragung in das
Wählerverzeichnisder Hauptwohnsitz(im Sinnedes Art. 6 Abs.3 B-VG) ist.

Liegt kein Hauptwohnsitz vor, so ist eine Person gemäß Abs. 3 dennoch in das
Wählerverzeichniseinzutragen,wenn sie (als Inhabereines "Wohnsitzes"im Sinne des Art. 6
Abs. 2 B-VG) in der jeweiligen Gemeinde Anknüpfungspunkte zu wirtschaftlichen,
beruflichen, familiären oder gesellschaftlichenLebensverhältnissenhat. Um einen möglichst
intensiven Nahebezug zu dieser Gemeindezu gewährleisten,wird verlangt, daß von den im
Entwurf genannten Anknüpfungspunktenmindestenszwei erfülltseinmüssen.

Mit dieser Regelung soll sichergestelltwerden,daß Personen,die zwar überwiegendaußerhalb
des Burgenlandes wohnhaft sind,jedoch tiefgehendeAnknüpfungspunktezu wirtschaftlichen,
beruflichen, familiären oder gesellschaftlichenLebensverhältnissenin einer burgenländischen
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Gemeinde haben, nicht vom Wahlrecht zum Landtag ausgeschlossen sind. Zu denken ist dabei
etwa an Pendler oder Studenten, die ihre Arbeits- bzw. Studienzeit (unter der Woche)
außerhaIb des Burgenlandes verbringen, am Wochenende jedoch in ihrer burgenländischen
Heimatgemeinde intensive Kontakte, insbesondere familiärer und gesellschaftlicher, aber etwa
auch wirtschaftlicher Art pflegen.

Nicht wünschenswert ist es jedoch, Personen das Wahlrecht zum Burgenländischen Landtag
einzuräumen, deren mangelnder Nahebezug zum Burgenland dies aus offenkundigen Gründen
nicht rechtfertigt. § 24 Abs. 4 Landtagswahlordnung 1995 in der Fassung des vorliegenden
Entwurfes schließt mithin insbesondere die sogenannten "Zweitwohnsitzinhaber", und zwar im
Ergebnis diejenigen, die keinen ausreichenden Nahebezug zu einer Gemeinde im Burgenland
im Sinne der in Abs. 3 genannten Kriterien vorweisen können. von der Eintragung in das
Wählerverzeichnis aus.

Zu den §§ 25 und 26'
Mit der Auflage des Wählerverzeichnisses beginnt die Einsichts- und Einspruchsfrist zu laufen.
§ 25, der auch Berufstätigen die Einsichtnahme ermöglichen soll, sieht nunmehr vor, daß die
Möglichkeit zur Einsichtnahme an Samstagen, Sonn- und Feiertagen mindestens zwei Stunden
betragen muß.
§ 26 entspricht den Bestimmungen des § 24, Abs. 4 bis 6 Landtagswahlordnung 1978.

Zu§ 27'
Nunmehr sind Einwendungen des Betroffenen zu berücksichtigen, wenn sie binnen vier Tagen
nach Zustellung der Verständigung beim Gemeindeamt (Magistrat) einlangen oder
vorgebracht werden. Bisher waren diese zu berücksichtigen, wenn sie spätestens am dritten
Tag nach Zustellung der Verständigung bei der Gemeindewahlbehörde einlangten oder
vorgebracht wurden.
Schriftliche Anbringenkönnen nach Maßgabe der zur Verfugung stehenden technischen Mittel
auch telegraphisch, fernschriftlich, im Wege automationsunterstützeter Datenübertragung oder
in jeder anderen technisch möglichen Weise, beispielsweise mittels Telefax, eingebracht
werden, wenn die Behörde aufgrund der ihr zur Verfugung stehenden technischen Mittel in
der Lage ist, die Anbringen in der gewählten übermittlungsart zu empfangen. § 13 AVG dient
diesbezüglich als Vorbild.

Abs. 5 bedeutet, daß die Verständigung der Personen, gegen deren Aufnahme Einspruch
erhoben wurde, nicht den Namen jener Person enthalten darf, die den Einspruch eingebracht
hat.

Zu § 28'
1mGegensatz zur bisherigen Bestimmung des § 26 Landtagswahlordnung 1978 (Entscheidung
über Einsprüche binnen sechs Tagen nach Einlangen bei der Gemeindewahlbehörde), wird
nunmehr bestimmt, daß über Einsprüche binnen sechs Tagen nach Ende der Einsichtsfrist
(§ 25 Abs. 1) mit Bescheid zu entscheiden ist. Dadurch wird die verwaltungsökonomische
Zusammenlegung von Entscheidungen über mehrere vorliegende Einsprüche gegen das
Wählerverzeichnis in einer Sitzung der jeweiligen Wahlbehörde ermöglicht. Zur Wahrung der
Amtsverschwiegenheit betreffend die Person des Einspruchswerbers ist es geboten, daß der
Name des Einspruchswerbers im Bescheid der Gemeindewahlbehördenicht genannt wird.
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Abs. 1 zweiter Satz bestimmt,daß die Befangenheitsbestimmungendes § 7 AVG anzuwenden
sind.

Zu § 29'
Abs. 3 bestimmt nunmehr abweichend von der bisherigen Bestimmung des § 27
Landtagswahlordnung 1978 (Entscheidungbinnen runf Tagen), daßdie Bezirkswahlbehörde
binnen vier Tagen nach Einlangen der Berufung zu entscheiden hat (siehe § 32
Nationalrats-Wahlordnung1992). Der Bescheid der Bezirkswah1behördedarf ebenfalls den
Namen des Einspruchswerbers nicht enthalten, um die im § 27 Abs. 5 verankerte
Amtsverschwiegenheitspflichtnichtzu verletzen.

Zuden §§ 30 und 31:
Hier werden die bisherigen Bestimmungender §§ 28 und 29 Landtagswahlordnung 1978
sinngemäßbzw. wortgleichübernommen.

Zu § 32'
Nunmehr soll auch für die Wahl des Landtages das System der Vorzugsstimmeneingeführt
werden. Der Wähler hat zwei Möglichkeiten:Er kannweiterhinnur die wahlwerbendePartei
bezeichnen; in diesem Fall erklärt er sich mit der Reihung der Wahlwerber dieser Partei
einverstanden. Er kann aber auch einem Wahlwerberdurch eine Vorzugsstimmezusätzliche
Wahlpunktegeben, die unter UmständenseinenListenplatzverbessernkönnen. Insgesamt hat
der Wähler drei Vorzugsstimmen,von welchener zufolge § 60 Abs. 2 letzter Satz zwei auf
einenWahlwerbervereinenkann.
Die Erteilung einer Bewilligungzur Ausübungdes Wahlrechtesvor einer Sonderwahlbehörde
ist nunmehr spätestens am dritten Tag vor dem Wahltag zu beantragen. Die Bestimmungen
des Abs. 5 entsprechenjenen des § 30 Abs. 3 Gemeindewahlordnung1992und begründen den
Anspruch auf Ausübung des Wahlrechtes vor einer Sonderwahlbehördefür jene Personen,
denen es infolge Bettlägerigkeitbzw. einer der Bettlägerigkeitgleichzuhaltendenkörperlichen
Behinderung, sei es aus Krankheits-, Alters, oder sonstigen Gründen unmöglich ist, ihr
Wahlrecht in einem Wahllokal auszuüben. Da eine AntragsteIlungdurch bevollmächtigte
Vertreter nicht vorgesehenist, könnenanderePersonennur als Boten fungieren,indemsie den
schriftlichenAntrag des Antragstellersbei der Gemeindeeinbringen.Die bisher in § 30 Abs. 5
lit. bLandtagswahlordnung 1978 vorgeseheneVorlage einer ärztlichenBestätigung ist nicht
mehr vorgesehen. Der Antragsteller hat die Gründe, aus denen er das Wahlrecht nicht im
Wahllokal ausüben kann, glaubhaft zu machen, d.h. die Richtigkeit der Tatsache bloß
wahrscheinlichzu machen.

Zuden §§ 33 und 34:
Hier werden die Bestimmungen der bisherigen §§ 31 und 32 Landtagswahlordnung 1978
übernommen, wobei § 34 Abs. 6 vorsieht, daß die Kreiswahlbehördedie Zahl der in ihrem
Bereich ausgestellten Wahlkartenspätestenszwei Tage vor dem Wahltag (bisher am Tag vor
dem Wahltag) der Landeswahlbehördebekanntzugebenhat.

Zu§ 35·
Gemäß Abs. 1 sind Wahlvorschlägespätestens am 30. Tag vor dem Wahltag bis 13 Uhr der
Kreiswahlbehördevorzulegen. Ist der Wahltag- wie in der Praxisüblich- ein Sonntag, so fillt
der 30. Tag vor dem Wahltag auf einen Freitag. Da der Sitz der Kreiswahlbehördebei der
Bezirkshauptmannschaftist und am Freitag um 13Uhr Dienstschlußist, wird im Hinblickauf
Kostenersparnisdas Ende der Einbringungsfristmit 13Uhr festgesetzt.
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Abs. 6 bestimmt nunmehr u.a., daß die im Kreiswahlvorschlag allfällig enthaltene
Kurzbezeichnungder Partei aus nichtmehrals fünfBuchstaben,die einWort ergeben können,
zu bestehenhat.
Abs. 7 stellt klar, daß einBewerbernur auf einemKreiswahlvorschlagaufscheinendarf. .

Zuden §§ 36 und 37'
Hier werden im wesentlichen die Bestimmungen der bisherigen §§ 34 und 35
Landtagswahlordnung1978 übernommen.

Zu § 38'
Hier werden die Bestimmungendes bisherigen§ 36 Landtagswahlordnung1978 übernommen,
wobei Abs. 2 nunmehrdieZurückziehungspätestensam 27. Tag vor dem Wahltag bis 16 Uhr
vorsieht. Diese Einbringungszeit berücksichtigt den Dienstschluß bei den
Bezirkshauptmannschaften.

Zu§ 39'
Die Bestimmungen des bisherigen § 37 Landtagswahlordnung1978 werden übernommen,
lediglichdie spätestmöglicheEinbringungszeitwird mit 13 Uhr am 23. Tag vor dem Wahltag
neu bestimmt.Dies ist in der PraxiseinFreitag(siehehiezudie Erläuterungenzu § 35).

Zu§ 40'
Nunmehr hat die Kreiswahlbehörde spätestens am 20. Tag vor dem Wahltag die
Wahlvorschlägeabzuschließen(bisheram21. Tag).
Abs. 2 bestimmt, wie die Gemeindewahlordnung1992, daß in der Veröffentlichung der
Wahlvorschlägeim zuletzt gewähltenLandtagvertreteneParteien,die sich nicht an der Wahl
beteiligen,in der Reihenfolgenicht zu berücksichtigensind. Ausschlaggebendrur die Reihung
der wahlwerbendenParteien ist zunächstdieZahlder Mandateund eventuellder Stimmen,die
die wahlwerbendenParteien bei der letzten Landtagswahlerreicht haben. Erst nach Reihung
der im Landtag vertretenen Parteienerfolgtdie.Reihungder übrigenwahlwerbendenParteien
nach dem Zeitpunkt des Einlangensihrer Wahlvorschläge.Wesentlichfür die Feststellungdes
Zeitpunktes des Einlangensist der Vermerk über den Tag und die Uhrzeit, der gemäß § 35
Abs. 1 auf dem Wahlvorschlagzu erfolgenhat.
Bei Einlangenvon Wahlvorschlägenam gleichenTag sieht nunmehrAbs. 3 zur Bestimmung
der ReihenfolgeeineLosentscheidungvor.

Zu § 41;
Eine Zurückziehung der Kreiswahlvorschlägesollbis spätestensam 20. Tag vor dem Wahltag
bis 16 Uhr möglich sein. Abs. 1 sieht nunmehrausdrücklichauch die Fertigung durch das
betreffendeLandtagsmitgliedvor.

Zu den §§ 42 und 43' .
Hier werden im wesentlichenbisherigeBestimmungenübernommen.§ 42 Abs. 3 dient der
Wahrung des Wahlgeheimnisses.Daher sollendie bei einer Sonderwahlbehördeabgegebenen
Stimmzettel ununterscheidbarin die Feststellungender bestimmtenWahlbehördeeinbezogen
werden.

Zu § 44'
Hier werden nähere Bestimmungenüber die Wahlzellegetroffen.Gemäß dem Erkenntnis des
VfGH (VfSlg. 3843) ist die Wahlzelleein wesentlichesund unentbehrlichesErfordernis der
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geheimen Wahl. Sie garantiert, daß der Wähler beim Ausfiillen des Stimmzettels nicht
beobachtet werden kann. Eine Wahl ist nur dann frei und geheim, wenn der Wähler die
unbedingteSicherheitempfindet,daß eine Feststellung(Beobachtung),welche Partei er wählt
oder ob er einenleeren Stimmzettelabgibt,unmöglichist.

Zu § 45'
Abs. 2 stellt klar, daß die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstesnicht nur in den
Verbotszonen,sondernauch im Gebäudedes Wahllokalsbewaffnet eingesetzt werden können
bzw. Dienstversehendürfen.

Zu § 46'
Die Wahlzeitdarf nicht später als um 17 Uhr enden.Abs.2 bestimmt,daß - mit AusnahmeNr
die Sonderwahlbehörden- die Dauer der Stimmabgabe(Wahlzeit) für keine Wahlbehorde
weniger als zwei Stunden betragen darf Die Wahlzeit der Sonderwahlbehördensoll nach
Abs.3 jeweils eine Stunde vor Ablauf der Wahlzeit jener Wahlbehörde enden, in deren
Feststellungendie Stimmzetteleinzubeziehensind.

Zu§47'
Abs. 2 stellt klar, daß den Wahlzeugen keine Verpflichtungzur Verschwiegenhen uber
Tatsachen auferlegt ist, die sie während ihrer Tätigkeit wahrnehmen,da sie nicht MJtglaecier
der Wahlbehördensind.

Zuden §§ 48 bis 55'
Aus § 48 Abs. 2 in Verbindungmit § 7 Abs.2 ergibtsich,daß die nichtden Vorsitz fuhrrnda\
Stellvertreter und die Ersatzmitgliederder Wahlbehördenauch dann im Wahllokal anwnmd
sein können, wenn sie nicht in Vertretung eines Beisitzers fungieren. Damit ist fur d~

Vertretungsfallein sofortiger,fließenderWechselsichergestellt.
§ 51 entspricht § 54 der Gemeindewahlordnung1992 und schränkt den Urnf&l\{>ck'1

Urkunden, mit denen der WählerseineIdentität.glaubhaftmachenkann,auf solche ein. dl( m,'
einemLichtbildausgestattet sind.
Die Entscheidunggemäß § 51 Abs. 3 über die Zulassungbzw. Nichtzulassungvon" &h.I('n"

zur Stimmabgabeist nach § 66 Abs.2 Z 7 in derNiederschriftzu vermerken.
Ein Wähler, der seinen Personenstand nicht durch Vorlage einer entsprechendenlJrk~
nachweisen kann, ist zur Abstimmungzuzulassen,wenn er der Mehrheit der Mitgheder ck'<

Wahlbehörde persönlich bekannt ist. Ein formeller Beschluß der Wahlbehörde uber dtt'
Zulassung ist nicht erforderlich.Die widerspruchsloseZulassungeines solchen, der Mehrhtt~

der Mitglieder der WahlbehördepersönlichbekanntenWählers zur Abstimmungist ab elr,
einstimmiger, stillschweigender Beschluß anzusehen, der in der Niederschrift über der
Wahlvorgangnicht zu vermerkenist (VfSlg. 1497/1932).
§ 52 Abs. 1 letzter Satz (§ 53 Abs. 2 letzter Satz) gibt dem Wähler die Möglichkeit. da~
Wahlkuvert eigenhändigin dieWahlurne(in das besondereBehältnis)zu legen.Dies ist jedoch
nur mit Zustimmung und unter Aufsicht des Wahlleitersgestattet. Seiner Aufsichtspflicht
kommt der Wahlleiter auch nach, wenn er ein Mitglied der Wahlbehördemit der Aufsicht
beauftragt.

Zu den §§ 56 bis 58'
Das Wesen des geheimenWahlrechtszwingt nichtzur Einführungdes amtlichenStimmzettels
(VfSlg. 6864). Der amtliche Stimmzettelhat sichjedoch in der Praxis bestens bewährt. Ein
Vorzugsstimmen-Wahlrecht,wie es in der Landtagswahlordnung1995 vorgesehen ist, wäre
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ohne den Einsatz eines gesetzlich genau definierten amtlichen Stimmzetttels wohl kaum
denkbar.
Für die Wahl des Landtages sind amtliche Stimmzettel zu verwenden. Die amtlichen
Stimmzettel des Wahlkreises haben die Angaben nach § 56 Abs. 2 und dem Muster Anlage 6
zu enthalten. Eine Listenbezeichnung ist nicht mehr vorgesehen. Sie müssen mindestens dem
Ausmaß des Formates DIN A 4 entsprechen und sind von der Kreiswahlbehörde anfertigen zu
lassen. Die Parteien und die Wahlwerber sind auf dem Stimmzettel zuerst in der oberen Hälfte
von links nach rechts und dann in der unteren Hälfte von links nach rechts in der im § 40
Abs. 2 und 3 für die Kreiswahlvorschläge vorgeschriebenen Reihenfolge anzuführen,

Die Wahlbehörden sind durch die Formalvorschriften der Wahlordnungen streng gebunden;
die Bestimmungen der Wahlordnung müssen strikte nach ihrem Wortlaut ausgelegt werden. Es
ist ein Raum für Ermessensentscheidungen der Wahlbehörden nicht gegeben. Auch die
Formvorschriften für die Stimmzettel müssen streng ausgelegt werden (VfSlg. 3796/1960).
Beim leeren amtlichen Stimmzettel (§ 57) wurde die Größenangabe in Zentimeter durch die
Formatbezeichnung DIN A 5 ersetzt.
Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche
Stimmzettel in Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht, sofern dies nicht den
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, nach
§ 94 Abs.l Z 5 eine Verwaltungsübertretung.

Zu § 59'
Nach dieser Bestimmung ist nunmehr allen Wahlberechtigten durch die Gemeinde spätestens
am 4. Tag vor dem Wahltag ein Musterstimmzette.1zur Verfügungzu stellen. Der Wähler soll
damit vor allem die Möglichkeit erhalten, in Ruhe und ohne den subjektiv empfundenen
Zeitdruck in der Wahlzelle die Vergabe der Vorzugsstimmen zu überlegen.
Zur Stimmabgabe dürfen jedenfalls nur die amtlichen Stimmzettel, die der Wähler im
Wahllokal unmittelbar vor seiner Stimmabgabe von der Wahlbehörde bekommt, verwendet
werden. Bei Verwendung eines Musterstimmzettels zur Stimmabgabe zählt dieser als
ungültiger Stimmzettel (§ 62 Abs. 1 Z 1).

Zu § 60'
Nunmehr soll auch für die Wahl des Landtages im 1. Ermittlungsverfahren das System der
Vorzugsstimmen eingeführtwerden. Abs. 2 bestimmt, daß jeder Wähler berechtigt ist, bis zu
drei Vorzugsstimmen zu vergeben, wovon er jedoch nur zwei auf denselben Wahlwerber
vereinen kann (siehe hiezu § 65 Abs. 7 letzter Satz, der bestimmt, daß die Vergabe jener
Vorzugsstimmen für denselben Wahlwerber, die über die Anzahl von zwei hinausgeht, als
nicht erfolgt gilt).

Zuden S§61 bis 64'
Die Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Bestimmungen (§§ 58 bis 61
Landtagswahlordnung 1978) stehen im Zusammenhang mit der Regelung, wonach der Wähler
u.a. berechtigt wird, Vorzugsstimmen an Wahlwerber der von ihm gewählten Partei zu
vergeben. Die Stimme ist auch gültig, wenn der Wähler nicht in der Parteirubrik eine
Bezeichnung anbringt, sondern nur Wahlwerbern einer Partei Vorzugsstimmen gibt. Wenn der
Wähler dabei mehr als drei Vorzugsstimmen vergibt, bleibt der Stimmzettel solange gültig, als
die Vorzugsstimmen nur Wahlwerbern einer Partei vergeben wurden. In diesem Fall geht
nämlich klar hervor, daß der Wähler diese Partei wählen wollte. Die Vergabe der
Vorzugsstimmen ist in diesem Fall aber ungültig (siehe hiezu § 65 Abs. 7 Z 1.).
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Zu § 65·
Abs. 1 stellt nunmehr klar, daß sich Ersatzrnitglieder bei der Stimmzettelprüfung und
Stimmenzählung auch dann im Wahllokal aufhalten dürfen, wenn sie nicht in Vertretung eines
Beisitzers fungieren. Um Manipulationen auszuschließen, soll die Wahlbehörde verpflichtet
sein, nach Abschluß der Stimmabgabe zunächst die nicht zur Ausgabe gelangten Stimmzettel
zu verpacken und zu beschriften.
Zunächst sind die auf die einzelnen Parteien entfallenden gültigen Stimmen festzustellen.
Anschließend werden die Wahlpunkte durch die Sprengelwahlbehörde und
Gemeindewahlbehörde ermittelt, um festzustellen, welche Bewerber die auf ihre Partei
entfallenden Mandate erhalten.
Die Wahlpunktezahlen setzen sich aus den Listenpunkten und den Vorzugspunkten
zusammen. Das Gewicht der einzelnen Vorzugsstimme ist mit 20 Vorzugspunkten bemessen.
Die Zahl der für eine Platzverbesserung eines Wahlwerbers erforderlichen Vorzugsstimmen
beträgt 5 vH der auf die Partei entfallenden gültigen Stimmen. Wenn die Wähler von der
Möglichkeit Gebrauch machen, zwei Vorzugsstimmen auf einen Kandidaten zu vereinen,
können bereits 2,5 vH der Wähler einer Partei die Vorreihung eines Wahlwerbers bewirken.
Saldoeffekte infolge der Vergabe von Vorzugsstimmen an verschiedene Wahlwerber sind
dabei nicht berücksichtigt. Nach dem 'vorliegenden Entwurf sind alle Vorzugsstimmen
ungültig, wenn der Wähler insgesamt mehr als die zulässige Anzahlvon drei Vorzugsstimmen
vergeben hat. Dabei zählen aber Vorzugsstimmen an Wahlwerber einer anderen als der vom
Wähler gewählten Partei nicht. Hat der Wähler demselben Wahlwerber der von ihm gewählten
Partei mehr als zwei Vorzugsstimmen gegeben, gelten nur zwei Vorzugsstimmen als gegeben
und sind nur diese zwei Vorzugsstimmen maßgebend bei der Beurteilung der Gültigkeit der
Vorzugsstimmenvergabe.

Zu den §§ 66 bis 71·
Hier werden im wesentlichen die Bestimmungen der bisherigen §§ 63 bis 68
Landtagswahlordnung 1978 übernommen.

Zu § 72·
Die Kreiswahlbehörde sondert die Wahlkartenkuverts von Wahlkartenwählern des eigenen
Wahlkreises aus und übermittelt die Wahlkuverts anderer Wahlkreise an die zuständige
Kreiswahlbehörde, ohne sie jedoch vorläufig für die zuständige Wahlbehörde auszuwerten.

Zu den §§ 73 und 74·
Die Landeswahlbehörde hat auf Grund der bei ihr von den Kreiswahlbehörden einlangenden
Berichte das vorläufige Wahlergebnis für die sieben Wahlkreise und das Landesgebiet, sowie
die auf die Parteien vorläufig entfallenden Mandate, festzustellen (§ 73).
Die Kreiswahlbehörde hat die vorläufig getroffenen Feststelllungen der Landeswahlbehörde
endgültig zu ermitteln und unverzüglich der Landeswahlbehörde bekanntzugeben (§ 74).

Zuden §§ 75 und 76:
Im ersten Ermittlungsverfahren wird die einheitliche Landeswahlzahl durch die
Landeswahlbehörde ermittelt. Dafür sind nur die Parteisummen jener Parteien heranzuziehen,
die im gesamten Landesgebiet mindestens 5 vH der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten
haben. Die Zuteilung der Mandate an die Parteien erfolgt unter Heranziehung der ermittelten
Wahlzahl. Jede Partei erhält so viele Mandate, wie die Wahlzahl in ihrer Parteisumme im
Wahlkreis enthalten ist (Haresches Verfahren).





- 16-

Ersatzmitglied,solangeer nichtausdrücklichdie Streichungaus der Liste der Ersatzmitglieder
verlangt.
Die Berufung der Ersatzmitglieder auf frei gewordene Mandate erfolgt durch die
Landeswahlbehörde,wobei sichdie Reihenfolgegrundsätzlichnach dem Kreiswahl-und dem
Landeswahlvorschlagrichtet. Der zustellungsbevollmächtigteVertreter der Partei kannjedoch
für ein frei gewordenes Mandat auf den Landeswahlvorschlagein anderes Ersatzmitgliedzur
Berufungbekanntgeben.
Einemauf einemKreiswahlvorschlagzu berufendenBewerber,der bereitsein Mandat auf dem
Landeswahlvorschlaghat, ist das Mandatauf demKreiswahlvorschlagzuzuweisen.

Zuden §§ 86 bis 89·
Hier werden die bisherigenRegelungender §§ 78,79, 81, 82 Landtagswahlordnung 1978
übernommen,wobei § 88 Abs. 2 ausdrücklichbestimmt,daß fiir die Berechnungder Fristen
§ 32 des AllgemeinenVerwaltungsverfahrensgesetzes1991gilt.

Zu§ 90·
Hier wird eine Wahlkostenvergütungan die Gemeinden in Bauschbeträgen vorgesehen,
welchedurch Verordnungder Landesregierungfestzusetzensind.

Zu § 91·
Wie bisher sollendie nach diesemGesetzerforderlichenEingabenund sonstigenSchriftenvon
landesgesetzlichgeregeltenAbgabenbefreitsein.

Zu § 92·
Hier wird im Sinneeiner Gleichbehandlungvon Frau und Mannvorgesehen,daß die weibliche
Form einer Bezeichnung, die fiir die jeweiligeFunktion vorgesehen ist, verwendet werden
kann,wenn FunktionennachdiesemGesetzvon Frauenausgeübtwerden.

Zu§ 93· .
Hier wird - unter Aufzählung von Ausnahmen- festgelegt, daß die in diesem Gesetz
geregeltenAngelegenheitensolchedes eigenenWirkungsbereichesder Gemeindesind.

Zu§ 94·
Die Straftatbestände werden in dieser Bestimmungzum Zwecke der Übersichtlichkeitund
leichterenHandhabungzusammengefaßt.

Zu§ 95·
Mit Inkrafttreten der Landtagswahlordnung 1995 soll die bisher geltende
Landtagswahlordnung1978außerKrafttreten.


